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B E G R Ü N D U N G  

zum Bebauungsplan Nr. 30 der Gemeinde Schönwalde für ein Gebiet in Schönwalde a. B. südlich 

der Eutiner Straße / Landesstraße 57, westlich der Straße Walkmühle zwischen Hausnummer Euti-

ner Straße Nr. 60 und Walkmühle Nr. 1 bis 5 und südlich davon. 

 

1 Vorbemerkungen 

Das Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes Nr. 30 der Gemeinde Schönwalde wurde 

am 04.05.2021 begonnen und am 10.11.2022 auf ein Verfahren nach § 13b BauGB umge-

stellt und mit dem Satzungsbeschluss am 28.03.2023 beendet. Eine Bekanntmachung des 

Satzungsbeschlusses ist am 11.07.2023 erfolgt, womit der Bebauungsplan einen Tag später 

in Kraft getreten ist. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 18. Juli 2023 (BVerwG 

4 CN 3.22) entschieden, dass Freiflächen außerhalb des Siedlungsbereichs einer Gemeinde 

nicht im beschleunigten Verfahren nach § 13 b Satz 1 BauGB ohne Umweltprüfung überplant 

werden dürfen. Die Gemeinde Schönwalde hat daraufhin am 04.09.2024 beschlossen, den 

am 28.03.2023 gefassten Satzungsbeschluss aufzuheben und das Verfahren auf § 10 

BauGB mit Durchführung einer Umweltprüfung und Erstellung eines Umweltberichts fortzu-

führen. Die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren.  

1.1 Planungserfordernis / Ziel und Zweck der Planung 

In der Gemeinde Schönwalde besteht eine starke Nachfrage nach zusätzlichem Wohnraum. 

Die Gemeinde strebt an, die derzeit als Tannenbaumkultur genutzte Fläche südlich der Euti-

ner Straße zu einem Wohnbaugebiet zu entwickeln und die vorhandene Siedlungsstruktur 

städtebaulich abzurunden. 
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Ziel der Planung ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes, um dem dringenden 

Wohnraumbedarf - auch für junge Familien - nachzukommen. Das vorgesehene Wohngebiet 

soll ausschließlich zum Dauerwohnen genutzt werden und somit der Versorgung der örtli-

chen Bevölkerung mit Wohnraum dienen. Neben den gewünschten Einzel- du Doppelhäu-

sern, sollen auf einem Grundstück auch Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus entstehen. 

Ziel ist die zeitnahe Planung und Erschließung eines Allgemeines Wohngebietes gemäß § 4 

Baunutzungsverordnung, um der aktuellen Nachfrage nach Bauland und Wohnungen ge-

recht zu werden. 

Die Gemeinde Schönwalde hat am 04.05.2021 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 30 

und der 25. Flächennutzungsplanänderung beschlossen. 

1.2 Rechtliche Bindungen 

Nach dem Landesentwicklungsplan - Fortschreibung 2021 des Landes Schleswig-Holstein 

ist Schönwalde a. B. ländlicher Zentralort in einem Entwicklungsraum für Tourismus und Er-

holung im Vorbehaltsraum für Natur und Landschaft. Schönwalde liegt im Naturpark „Holstei-

nische Schweiz“. In den Entwicklungsgebieten für Tourismus und Erholung soll eine gezielte 

regionale Weiterentwicklung der Möglichkeiten für Tourismus und Erholung angestrebt wer-

den.  

Der Regionalplan 2004 für den Planungsraum II stellt Schönwalde a. B. ebenfalls als ländli-

chen Zentralort in einem Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung dar. 

Das Plangebiet liegt innerhalb des baulich zusammenhängenden Siedlungsgebietes. An die 

Ortschaft Schönwalde grenzen zudem Gebiete mit Bedeutung für Natur und Landschaft. Die 

Gebiete mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung (Vorbehaltsgebiete) umfas-

sen Landschaftsteile, die sich aufgrund ihrer Landschaftsstruktur und ihres Potenzials an 

zum Beispiel Infrastruktur und Erschließung als Freizeit- und Erholungsgebiete eignen. Bei 

allen Planungen und Maßnahmen ist besonders sorgfältig auf die Erhaltung und Pflege der 

Landschaften und Ortsbilder zu achten, insbesondere ist eine Zersiedelung zu vermeiden. In 

den Gebieten mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft ist bei der Abwägung mit 

anderen Nutzungsansprüchen dem Naturschutz und der Landschaftspflege ein besonderes 

Gewicht beizumessen. In diesen Gebieten sollen Planungen und Maßnahmen nur durchge-

führt werden, wenn sie Naturhaushalt und Landschaftsbild nicht grundlegend belasten. 

Der Entwurf des Regionalplanes - Neuaufstellung 2023 für den Planungsraum III stellt die 

Ortschaft Schönwalde a. B. ebenfalls als Ländlichen Zentralort im zentralörtlichen System 

dar. Darüber hinaus befindet sich das Plangebiet innerhalb des Kernbereiches für Tourismus 

und Erholung. Die Nebenkarte verortet Schönwalde a. B. im Ländlichen Raum. 
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Der Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III 2020 verweist in seiner Karte 1 auf ein 

Vorrangfließgewässer, welches durch die Ortschaft verlauft, sowie auf eine Verbundachse in 

einem Gebiet mit besonderer Eignung zum Aufbau des Schutzgebiets- und Biotopverbund-

systems, welches an die Ortschaft angrenzt und sich auf den Lachsbach bezieht. In der Karte 

2 wird für die Ortschaft Schönwalde a. B. ein Gebiet dargestellt welches die Voraussetzungen 

für eine Unterschutzstellung nach § 26 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 15 LNatSchG als Land-

schaftsschutzgebiet erfüllt sowie ein Gebiet mit besonderer Erholungseignung. 

Der Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1977 der Gemeinde Schönwalde stellt für das Plan-

gebiet überwiegend Flächen für die Landwirtschaft dar. Ein kleiner Teilbereich an der Straße 

wird als gemischte Baufläche dargestellt. Um dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB 

zu genügen, wir die 25. Änderung des Flächennutzungsplanes aufgestellt. 

Der Landschaftsplan von 1992 stellt das Plangebiet als mögliche Erweiterungsfläche für 

Siedlungen dar. 

Für das Plangebiet bestehen keine Bebauungspläne. 

Das Plangebiet liegt teilweise innerhalb des Archäologischen Interessengebietes Nr.14. 

Zudem grenzt das Plangebiet im Südosten an das Landschaftsschutzgebiet „Bungsberg mit 

Vorland“. 

An der westlichen, südlichen und südöstlichen Plangebietsgrenze befinden sich nach § 21 

LNatSchG / § 30 BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope in Form von Knicks. Außerhalb 

des Plangebietes befindet sich ein weiteres gesetzlich geschütztes Biotop in Form von sons-

tigen mesophilen Grünland mittlerer Standorte. 

2 Bestandsaufnahme 

Das Plangebiet liegt im Südwesten Schönwaldes östlich der Eutiner Straße (L 57), südwest-

lich der Walkmühle und umfasst im Wesentlichen die Flurstücke 563 bis 564, Flur 7, Gemar-

kung Schönwalde (ehemals Flurstück 192/14). Das Plangebiet selbst ist unbebaut und wird 

zurzeit als Tannenbaumkultur genutzt. Das Gelände fällt nach Süd-Osten von etwa 99 m 

über NHN auf 95 m über NHN hin ab.  

Im Norden und Westen grenzen Wohnhäuser auf großen Gartengrundstücken an das Plan-

gebiet an. Südöstlich des Plangebietes liegen landwirtschaftlich genutzte Flächen. Die Flä-

che ist westlich, südlich und östlich durch vorhandene Knickstrukturen eingefasst. 
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Abb.: Plangebiet - Digitaler Atlas Nord  

 

3 Begründung der Planinhalte 

3.1 Flächenzusammenstellung 

Das Plangebiet setzt sich wie folgt zusammen: 

Allgemeines Wohngebiet ca. 17.100 m² 68 % 

Verkehrsflächen ca. 350 m² 1 % 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung ca. 2.880 m² 11 % 

Versorgungsflächen  - RRB- ca. 1.380 m² 6 % 

Grünfläche: ca. 3.450 m² 14 % 

Gesamt: ca. 25.160 m² 

2,5 ha 

100 % 

 

3.2 Standortwahl / Planungsalternativen 

Ein Bedarf an zusätzlichen Wohnbaugrundstücken innerhalb der Ortschaft ist grundsätzlich 

gegeben. Für die bauliche Entwicklung in den einzelnen Gemeinden sind die Bestimmungen 

des Landesentwicklungsplanes 2021 anzuwenden. In Kapitel 3.9 Städtebauliche Entwick-

lung wird folgendes Ziel formuliert: 
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„Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der Außenentwicklung. Neue Wohnungen sind vor-

rangig auf bereits erschlossenen Flächen im Siedlungsgefüge zu bauen. Bevor die Kommu-

nen neue, nicht erschlossene Bauflächen ausweisen, ist von ihnen aufzuzeigen, inwieweit 

sie noch vorhandene Flächenpotenziale ausschöpfen können. Hierzu zählen alle Baugrund-

stücke 

- im Geltungsbereich rechtskräftiger Bebauungspläne nach § 30 Baugesetzbuch (BauGB), 

- im Geltungsbereich von Bebauungsplänen, in denen Vorhaben nach § 33 BauGB zu beur-

teilen sind, sowie 

- in Bereichen gemäß § 34 BauGB. 

Innenentwicklung umfasst zudem die Nutzung von Brachflächen und leerstehenden Gebäu-

den sowie andere Nachverdichtungsmöglichkeiten. Im Geltungsbereich wirksamer Flächen-

nutzungspläne sind darüber hinaus Reserveflächen in städtebaulich integrierten Lagen zu 

überprüfen.“ 

Die Gemeinde Schönwalde berücksichtigt die landesplanerischen Ziele und Grundsätze und 

überprüft die vorhandenen Flächenpotenziale in Schönwalde. 

1. im Geltungsbereich rechtskräftiger Bebauungspläne nach § 30 BauGB 

Für die Ortschaft Schönwalde a. B. bestehen derzeit mehrere rechtskräftige Bebauungs-

pläne: Nr.1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 9, Nr. 12, Nr. 16 und Nr. 20. Die Bebauungspläne weisen Wohn-

bauflächen aus, die Grundstücke sind bebaut. Es besteht somit kein freies Baugrundstück 

im Geltungsbereich rechtskräftiger Bebauungspläne nach § 30 BauGB innerhalb der Ort-

schaft Schönwalde a. B. Es bestehen somit keine Flächenpotenziale gemäß den o.g. Vor-

gaben. 

2. im Geltungsbereich von Bebauungsplänen, in denen Vorhaben nach § 33 BauGB zu 

beurteilen sind 

Es werden derzeit keine Bebauungspläne innerhalb der Ortschaft Schönwalde a. B. aufge-

stellt. Es ergeben sich somit keine Vorhaben in Schönwalde die nach § 33 BauGB zu beur-

teilen sind. Es bestehen somit keine Flächenpotenziale gemäß den o.g. Vorgaben. 

3. in Bereichen gemäß § 34 BauGB 

Für Schönwalde a. B. wurde 1994 eine Abrundungssatzung Nr. 1, welche 1996 durch die 1. 

Änderung ergänzt wurde. Innerhalb des Geltungsbereiches der Satzung (Innenbereich) be-

finden sich gemäß der nachfolgenden Abbildung etwa 7 - 8 Baulücken nach § 34 BauGB zu 

Verfügung (gelb markierte Flächen). Bei diesen Potenzialflächen handelt es sich um einbe-

zogene Baulandflächen die seit 1994 bzw. 1996 - also seit knapp 30 Jahren nicht entwickelt 

worden sind. Überwiegend handelt es sich dabei um Hausgärten, im geringeren Umfang 
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auch um landwirtschaftlich genutzte Flächen. Darüber hinaus ist ein nicht unerheblicher An-

teil der Bauflächenpotenziale mit Gehölzen bestanden. Die Baulücken sind im wirksamen 

Flächennutzungsplan teilweise bereits als Baufläche dargestellt, aber auch als Flächen für 

die Landwirtschaft. Eine kurzfristige Bebauung dieser Fläche ist allerdings nicht zu erwarten. 

 

Abb.: 1. Änderung der Innenbereichssatzung mit Darstellung der Innenentwicklungspotenziale, Juli 2024  
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4. im Geltungsbereich wirksamer Flächennutzungspläne ist darüber hinaus Reserveflä-

che in städtebaulich integrierter Lage 

Der wirksame Flächennutzungsplan stellt Reservefläche in Richtung Viertenteilshufe, sowie 

nördlich der Bergfelderstraße dar. Teilweise wurden diese Flächen bereits bebaut.  

Die Siedlungsentwicklung der Ortschaft Schönwalde fokussierte sich vorwiegend auf den 

nördlichen Bereich des Siedlungsgefüges. Die Bauflächen im Geltungsbereich des Bebau-

ungsplan Nr. 30 werden in guter räumlicher und verkehrsmäßiger Anbindung an vorhandene, 

im baulichen Zusammenhang bebaute, tragfähige Ortsteile und in Form behutsamer Sied-

lungsabrundungen ausgewiesen. Auf eine gute Einbindung der Bauflächen in die Landschaft 

wird durch die Gestaltung der Grün- und Freiflächen geachtet. Das Planvorhaben fungiert in 

seiner Umsetzung als Abrundung des Ortsteiles in Richtung Süden.  

Weiterhin überprüft die Gemeinde Schönwalde die in dem Gemeindeentwicklungskonzept 

aufgeführten Flächen für eine zukünftige wohnbauliche Entwicklung. 

 

Abb. Gemeindeentwicklungskonzept Schönwalde am Bungsberg, Blatt 2, ohne Maßstab.  

 

Die Flächenbezeichnungen werden aus dem Gemeindeentwicklungskonzept übernommen. 

Die Bewertung erfolgt anhand der Flächenverfügbarkeit sowie der vorhandenen Nutzung 

(Schutzwürdigkeit). 
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Flächenbezeichnung Aktuelle Nutzung  Bewertung 

W1 Acker, Grünland, private 

Gärten  

Durch die vorhandenen Nut-

zungen bedingt stehen die 

Flächen für eine wohnbauli-

che Nutzung nicht zur Ver-

fügung. 

W2 Grünland mit Mergelkuhle  Die Flächen stehen kurzfris-

tig nicht für eine Umnutzung 

zur Verfügung. Die vorhan-

denen Biotopstrukturen 

schränken die Eignung ein.  

W3 Grünland, private Gärten, 

landwirtschaftliche Hofstel-

len  

Eine Planung würde die 

Einleitung einer bandartigen 

Entwicklung darstellen. 

Durch die vorhandenen Nut-

zungen bedingt stehen die 

Flächen für eine wohnbauli-

che Nutzung nicht zur Ver-

fügung. 

W4  Tannenbaumkultur  Die Fläche ist für eine 

Wohnbebauung geeignet 

und steht kurzfristig für eine 

Umnutzung zur Verfügung. 

Hochwertige Biotopstruktu-

ren werden durch die Um-

nutzung nicht beeinträchtigt.  

 

3.3 Bebauungskonzept 

Die Gemeinde Schönwalde hat für die Entwicklung des Wohnbaugebietes ein Bebauungs-

konzept erarbeitet. Dabei wurde eine innere Erschließung, die Anordnung des Regenrück-

haltebeckens sowie die Grundstückszuschnitte geplant. Die Gemeinde strebt unter Beach-

tung einer behutsamen Einfügung der Neubebauungen in das Orts- und Landschaftsbild eine 

optimale Inwertsetzung der Flächen an. 
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Abb.: Konzeptskizze, ohne Maßstab 

 

3.4 Auswirkungen der Planung 

Durch die Planung werden städtebaulich angeschlossene Flächen nutzbar gemacht und die 

Bevölkerung mit neuem zusätzlichem Wohnraum versorgt. In der Gemeinde Schönwalde 

besteht eine entsprechende Nachfrage nach Grundstücken für eine Wohnbebauung. Die ge-

wählte Fläche ist für die geplante Wohnbebauung aus ortsplanerischer Sicht gut geeignet, 

da sie an eine Lücke im Siedlungsgefüge anschließt und sich aus dem Landschaftsplan ent-

wickelt. Die Planung entspricht den in der Landes- und Regionalplanung formulierten 

Grundsätzen zur städtebaulichen Entwicklung entspricht die Planung. So werden die Bauflä-

chen in guter räumlicher und verkehrsmäßiger Anbindung an vorhandene, im baulichen Zu-

sammenhang bebaute, tragfähige Ortsteile und in Form behutsamer Siedlungsabrundungen 

ausgewiesen. Im Übergang zur freien Landschaft erscheint eine aufgelockerte Bebauung mit 

Einzel- / Doppelhäusern als sinnvoll. 

Auf eine gute Einbindung der Bauflächen in die Landschaft wird durch die Gestaltung der 

Grün- und Freiflächen geachtet. Die vorhandenen Knicks bleiben erhalten und bilden die 

Abgrenzung zum Landschaftsraum. Dem sparsamen und umweltfreundlichen Energiever-

brauch wird durch die weitgehende Ausrichtung der Gebäude nach Süden Rechnung getra-

gen. Bodenversiegelungen werden auf das notwendige Maß beschränkt. Ein sparsamer und 

schonender Umgang mit Grund und Boden kann damit sichergestellt werden.  

Durch die Planung werden Flächen überplant, die bereits durch eine intensive landwirtschaft-

liche Nutzung als Tannenbaumkultur beeinträchtigt sind und eine geringe ökologische Qua-

lität besitzen. Zudem  stehen die mit den Planungszielen verbundenen positiven Aspekte im 
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Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum. Grünstrukturen bleiben erhalten 

und werden gesichert. Die vorhandenen Knicks werden nachrichtlich als gesetzlich ge-

schützte Biotope gesichert. Durch festgesetzte Knickschutzstreifen werden die vorhandenen 

Knicks geschützt. Je Baugrundstück ist ein heimischer Laubbaum zu pflanzen. Die Festset-

zungen fungieren allgemein als ökologische Aufwertung des Planbereiches.  

Die Planung ist mit erheblichen Auswirkungen auf die Belange von Naturschutz und Land-

schaftspflege verbunden. Es wurde eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erstellt, deren Er-

gebnisse beachtet werden. Der erforderliche Ausgleich wird auf einer externen Ausgleichs-

fläche erbracht. Negative Auswirkungen werden damit nicht verbleiben. Insoweit wird das 

Ergebnis der Umweltprüfung beachtet.  

Die „Wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Schleswig-Hol-

stein Teil 1: Mengenbewirtschaftung A-RW 1“ wurden beachtet und entsprechende Maßnah-

men ergriffen bzw. Nachweise erbracht. Negative Auswirkungen werden damit nicht verblei-

ben. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird hier auf die Ausführungen zur Ver- und Ent-

sorgung (Ziffer 5 dieser Begründung) verwiesen. 

Zur Berücksichtigung des Artenschutzes hat die Gemeinde eine Untersuchung erarbeiten 

lassen (Faunistische Bestandserfassungen und Potenzialanalyse mit Artenschutzuntersu-

chung in Schönwalde-Weihnachtsbaumkultur“, Dipl.-Biol. Karsten Lutz, 02.05.2022). Erheb-

liche Auswirkungen auf den Artenschutz oder eine Verletzung der Zugriffsverbote des § 44 

BNatSchG und damit verbunden unüberwindliche Hindernisse sind aufgrund der Planung 

nicht zu erwarten, sofern die Rodungen und die Arbeiten zur Baufeldräumung nach bzw. vor 

der Zeit vom 28. Februar bis zum 31. Oktober des jeweiligen Jahres stattfinden (Bauzeiten-

regelung) und die Beleuchtung auf die Knicksäume minimiert wird (Vermeidungsmaßnah-

men).  

Aufgrund der Lage im Ortsgefüge, wird mit dieser Bauleitplanung eine Auswirkung auf den 

Klimawandel nicht angenommen. Auf konkrete Festsetzungen zum Klimaschutz wird im Hin-

blick auf die detaillierten Regelungen im Gebäudeenergiegesetz (GEG) sowie im Gebäude-

Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) und zugehörige Regelwerke verzichtet. Die 

Bauleitplanung ist eine Angebotsplanung; ein konkretes Zeitfenster zur Umsetzung besteht 

nicht. Von daher ist zu befürchten, dass im Bebauungsplan getroffene Festsetzungen ggf. in 

einigen Jahren nicht mehr den inzwischen fortgeschrittenen technischen Entwicklungen ent-

sprechen.  

Das Plangebiet ist Immissionen aus Verkehrslärm ausgesetzt. Die Gemeinde hat eine Un-

tersuchung erarbeiten lassen („Verkehrslärmuntersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-

plans Nr. 30 in Schönwalde am Bungsberg“, Gutachten Nr.: 2105 129, Sachverständigen-
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Ring Dipl.-Ing. H.-U. Mücke GmbH, 30.06.2021). Die im Gutachten empfohlenen Maßnah-

men werden beachtet. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind damit gewährleistet. 

Insoweit wird das Ergebnis der Umweltprüfung beachtet. 

3.5 Städtebauliche Festsetzungen des Bebauungsplanes 

3.5.1 Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet ist als Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. Die Ge-

meinde möchte vorrangig ihrer Versorgungsfunktion (Wohnraum für Familien) nachkommen. 

Dem gegenüber steht der Aspekt der Beherbergung, welche in allgemeinen Wohngebieten 

nach § 4 BauNVO ausnahmsweise zulässig wäre. Die Gemeinde möchte hier auch aus dem 

vorhergehend beschriebenen Gründen die Beherbergung gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO im 

Plangebiet ausschließen. Zur Wahrung der Wohnruhe erfolgt darüber hinaus der Ausschluss 

von Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen. Gemäß § 1 Abs. 9 

BauNVO ist auch die in § 4 Abs. 3 BauNVO aufgeführte Nutzung (sonstige nicht störende 

Gewerbebetriebe im Sinne des § 13a BauNVO im Sinne des § 13a BauNVO (Ferienwohnun-

gen) unzulässig. 

3.5.2 Maß der baulichen Nutzung 

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung begrenzen mit einer geringen Grundflä-

chenzahl von 0,25 und 0,35 die Bodenversiegelungen und unterstützen die gewünschte eher 

kleinteilige Bebauung. Die maximal zulässigen Grundflächenzahlen dürfen durch die in Satz 

1 des § 19 Abs. 4 BauNVO bezeichneten Anlagen um bis zu 75% überschritten werden. Die 

maximale zulässigen Grundflächenzahlen können zudem für nicht überdachte Terrassen und 

Balkone gemäß § 16 Abs. 5 BauNVO um insgesamt bis zu 20% überschritten werden. Die 

Beschränkungen der maximal zulässigen Firsthöhen der baulichen Anlagen dienen dem Ein-

fügen der Bebauung in das Ortsbild und dem Schutz des Landschaftsbildes. 

Für das Plangebiet werden maximal ein Vollgeschoss zugelassen, ausgenommen das nörd-

liche Baugebiet an der Eutiner Straße, da hier die Errichtung eines Geschosswohnungsbaus 

ermöglicht werden soll. In Kombination mit der Firsthöhenbeschränkung ist so ein Ausbau 

des Dachgeschosses bzw. Staffelgeschosses möglich.  

Die Erdgeschoßfertigfußbodenhöhe der Gebäude darf nicht mehr als 0,40 m über der Ober-

kante der zugehörigen Erschließungsanlage liegen. Bei einem ansteigenden Gelände ver-

mehrt sich die Höhenlage um das Maß des natürlichen Höhenunterschiedes zwischen Er-

schließungsanlage und der der Erschließungsanlage abgewandten Gebäudefront. Bei einem 

abfallenden Gelände vermindert sich die Höhenlage um das Maß des natürlichen 
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Höhenunterschiedes zwischen Erschließungsanlage und der der Erschließungsanlage ab-

gewandten Gebäudefront. 

3.5.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

Mit der Festsetzung nur zulässiger Einzel- und Doppelhäuser im Allgemeinen Wohngebiet 

und zur Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden, wird die im Ortsteil Schönwalde teilweise 

gewünschte kleinteilige Bebauung unterstützt. Auf dem nordöstlichen Grundstück soll hinge-

gen die Möglichkeit eröffnet werden, Geschosswohnungsbau zu errichten.  

Die überbaubaren Flächen werden weitgehend zusammengezogen festgesetzt, um einen 

großzügigen Spielraum bei der Platzierung der Baukörper auf dem Grundstück zu erhalten. 

Nicht überdachte Außenterrassen sind in den Allgemeinen Wohngebieten außerhalb der als 

überbaubar festgesetzten Grundstücksflächen gemäß § 23 Abs.3 Satz 3 BauNVO zulässig, 

um eine flexible Anordnung und Grundrissgestaltung zu ermöglichen. Bauordnungsrechtliche 

Belange bleiben unberührt. Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) und sonstige bauli-

che Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO sind in den Baugebieten innerhalb eines 

5 m breiten Streifens hinter der Straßenbegrenzungslinie der Erschließungsstraßen unzuläs-

sig. 

3.5.4 Sonstige Festsetzungen  

Innerhalb des Plangebietes werden vorhandene Knickstrukturen als gesetzlich geschützte 

Biotope nachrichtlich übernommen und mit Erhaltungsgeboten und Knickschutzstreifen 

(mind. drei Meter Breite) gesichert. Zum Schutz der vorhanden Knickstrukturen sind die fest-

gesetzten Knickschutzstreifen außerhalb der Knicks zu einer extensiven Gras- und Krautflur 

zu entwickeln. Die mindestens drei Meter breiten Knickschutzstreifen sind von jeglicher Be-

bauung und Nebenanlagen freizuhalten und zwischen Allgemeinem Wohngebiet und Grün-

fläche durch einen Zaun einzufrieden. 

Der Bebauungsplan enthält gestalterische Festsetzungen, die der Einfügung der Baugebiete 

in das Orts- und Landschaftsbild sowie zum Teil einen sparsamen Umgang mit Grund und 

Boden dienen. Bei den Dachfarben und -materialien sollen die Gestaltungsstrukturen aus 

den umliegenden Wohnbebauungen aufgegriffen werden. So soll langfristig ein in sich 

schlüssiger und harmonierender Ortsrand entstehen. Um dieses Ziel zu erreichen, erfolgen  

Festsetzungen für das Plangebiet, dass die Dächer der Hauptkörper ausschließlich mit roten 

bis rotbraunen oder anthrazitfarbenen Eindeckungen oder als Gründach zulässig sind. Reet-

dächer und leicht entflammbare Fassaden sind unzulässig. Unzulässig sind zudem glän-

zende bzw. reflektierende Dachpfannen. Solaranlagen sind zulässig.  

Die Einfriedungen zu festgesetzten Verkehrsflächen sind nur als lebende Hecke oder als 

bewachsener Friesenwall bis zu 1,20 m, ggf. in Kombination mit einem Zaun zulässig. 
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Gabionenwände bzw. Kunststoffeinflechtungen in Zäunen sind unzulässig. In den Vorgärten 

– die Fläche zwischen Baugrenze und Straßenbegrenzungslinie – sind mit Ausnahmen der 

nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes dort zulässigen Nutzungen wasseraufnah-

mefähig zu gestalten sowie zu begrünen oder zu bepflanzen. Die flächige Gestaltung von 

Kies oder Schotter ist unzulässig. 

Darüber hinaus wird eine Regelung getroffen, die je Baugrundstück nur eine Grundstücks-

zufahrt zulässt, um einen harmonischen Straßenraum gestalten zu können.  

3.6 Verkehr 

3.6.1 Erschließung 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über eine Planstraße A mit Zufahrt zur der Eutiner 

Straße (L 57). Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes zur L 57 ist mit dem Landes-

betrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH), Standort Lübeck, abzustim-

men.  

Die innere Erschließung erfolgt als Stichstraße mit Wendemöglichkeit am südlichen Ende. 

Darüber hinaus werden Baugrundstücke im rückwärtigen Bereich über kurze Straßenstiche 

angebunden. Nach Osten, in Richtung Walkmühle ist zudem eine fußläufige Anbindung – 

über die bestehende Knicklücke – vorgesehen. Langfristig ist auch eine fußläufige Anbindung 

nach Westen denkbar.  

Der private ruhende Verkehr ist auf dem jeweiligen Baugrundstück unterzubringen. Im Rah-

men des Bauantrags ist ein entsprechender Nachweis zu führen. Besucherparkplätze wer-

den an der Westseite der Planstraße sowie im Bereich der Wendemöglichkeit im Süden vor-

gesehen.  

Die Gemeinde Schönwalde ist an das Liniennetz des ÖPNV angebunden. Die nächstgele-

gene Bushaltestelle befindet sich in etwa 100 m Entfernung in der Eutiner Straße. 

3.7 Grünplanung 

Grundsätzlich ist der Erhalt der umlaufenden Knicks mit den bestehenden Überhältern vor-

gesehen. Eine zusätzliche Eingrünung ist nicht erforderlich. Die innere Durchgrünung wird 

durch das Anpflanzen von heimischen Laubbäumen (ein Baum je Baugrundstück) sowie 

durch Straßenbaumpflanzungen (die Ausführungsplanung sieht das Anpflanzen von sechs 

Bäumen vor) unterstützt. Entsprechende Festsetzungen sind getroffen (s. Teil B Text). 

3.7.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Nach § 18 BNatSchG ist über die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege im 

Bauleitplan unter entsprechender Anwendung der §§ 14 und 15 BNatSchG nach den 
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Vorschriften des BauGB zu entscheiden, wenn aufgrund einer Aufstellung, Änderung oder 

Ergänzung eines Bauleitplanes Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. Die na-

turschutzfachliche Eingriffsbilanzierung wird in Anlehnung an den Erlass „Verhältnis der na-

turschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“, Gemeinsamer Runderlass des Innen-

ministeriums und des Ministeriums für Energiewende sowie dessen Anlage durchgeführt. Zur 

Vermeidung von Wiederholungen wird hier auf den Umweltbericht (Ziffer 6 dieser Begrün-

dung) verwiesen. 

Es werden etwa 0,65 ha Ausgleichsfläche für die Eingriffe in die Schutzgüter Boden / Fläche 

erforderlich. Der Ausgleichsbedarf wird  teilweise auf externen Ausgleichsflächen erbracht. 

Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 49 der Gemeinde Süsel wurde ein privater Ausgleichs-

flächenpool angelegt, der über ausreichend Ausgleichsflächen verfügt. Das Entwicklungsziel 

dieser Ausgleichsfläche ist eine extensiv gepflegte Wiese mit Mahd (einmal im Jahr). Der 

verbleibende Ausgleichsbedarf wird durch entsprechende Flächen innerhalb des Ökokontos 

„Gömnitzer Berg II“ (Az.: 55.47.02.41-22-0006), Gemarkung Gömnitz, Flur 2, Flurstück 20, in 

der Gemeinde Süsel, bei der es sich um eine Vorgezogene Kompensationsfläche handelt, 

nachgewiesen. Bei der Fläche des Ökokontos handelt es sich hauptsächlich um Intensiv-

grünland (GAy) auf einem stark relieffierten Hangbereich. Das Gelände weist Höhen zwi-

schen 38 m ü. NN und 26 m ü. NN auf, dabei umfassen die niedrigen Bereiche Niedermoor-

boden, die höheren sind mineralischer Ausprägung. In der Flächenmitte wechselt sich sons-

tiges feuchtes Wirtschaftsgrünland (GYf) mit quelligem Seggenried (NSs) ab. Das quellige 

Seggenried ist gesetzlich geschützt (§30 BNatschG) aber beeinträchtigt und eher artenarm 

ausgeprägt. Aufgrund der intensiven Nutzung und strukturarmut ist von einer geringen Be-

deutung der Fläche für die Fauna auszugehen.  

Im Einklang mit den Vorgaben für die Hauptverbundachse „Endmoränenzug des Gömnitzer 

Berges“ des Biotopverbundsystems (Aufgabe der Ackernutzung, Erhalt extensiv genutzter 

Grünlandflächen) soll das Ökokonto naturnah entwickelt und an die angrenzende Weideland-

schaft angeschlossen werden. Angestrebt wird die Entwicklung von artenreichem seggen- 

und binsenreichem Nassgrünland (GN) in den tief liegenden Bereichen sowie von mesophi-

lem Grünland frischer Standorte (GMm) in den höher liegenden Bereichen im Süden des 

Ökokontos. Durch Rückbau der Drainagen soll der potenziell stark quellige Bereich im Zent-

rum des Gebietes, der heute von einem stark degenerierten Großseggenried (NSs) einge-

nommen wird, regeneriert werden.  

Folgende Maßnahmen wurde im Rahmen der Ökokontofläche umgesetzt: 

• Extensivierung des Grünlandes durch Anschluss an die umgebende Weidelandschaft  

• Rückbau der vorhandenen Drainagen,  
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• Grabenanstau  

• Verzicht auf Einsatz von Dünger und Pestiziden  

Eine flächenscharfe Abgrenzung der Ausgleichsflächen innerhalb des Ökokontos erfolgt 

nicht, da die gesamten Maßnahmen bzw. die Flächen des Ökokontos geeignet sind, um den 

erforderlichen Ausgleichsbedarf nachzuweisen. 

 

Abb.: Lage des Ökokontos „Gömnitzer Berg II“ 

 

Das Ökokonto befindet sich im Privateigentum wurde von der UNB des Kreises Ostholstein 

mit dem Aktenzeichen 55.47.02.41-22-0006 genehmigt. Das Ökokonto „Gömnitzer Berg II“ 

liegt in der Gemeinde Süsel, im Naturraum östliches Hügelland und die Abbuchung der be-

nötigten Flächen innerhalb des Kontos werden der UNB des Kreises Ostholstein angezeigt. 

Die Absicherung des Ausgleichs erfolgt im Rahmen eines Vertrages, den die Gemeinde 

Schönwalde mit dem Vorhabenträger schließt. Dieser wird der UNB vor dem Satzungsbe-

schluss vorgelegt. 

Der Ausgleich wird damit vollständig erbracht. Für die Herrichtung der Ausgleichsmaßnah-

men werden keine Kosten anfallen, da die Fläche bereits hergerichtet wurde. Für die Pflan-

zung der Straßenbäume werden etwa 3.000 € anfallen. Pflege- und Unterhaltungsmaßnah-

men fallen zusätzlich an. 
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3.7.2 Artenschutz 

Bei der Aufstellung der Bauleitplanung sind die Artenschutzbelange des Bundesnaturschutz-

gesetzes zu berücksichtigen (§§ 44, 45 BNatSchG). Ein Bebauungsplan kann selbst nicht 

gegen die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG verstoßen, sondern nur dessen Vollzug. Er 

verstößt jedoch gegen § 1 Abs. 3 BauGB, wenn bei der Beschlussfassung absehbar die 

Zugriffsverbote des § 44 unüberwindliche Hindernisse für die Verwirklichung darstellen. 

Zur Berücksichtigung des Artenschutzes hat die Gemeinde eine Untersuchung erarbeiten 

lassen (Faunistische Bestandserfassungen und Potenzialanalyse mit Artenschutzuntersu-

chung in Schönwalde-Weihnachtsbaumkultur“, Dipl.-Biol. Karsten Lutz, Hamburg, 

02.05.2022). Bei Beachtung von Maßnahmen (Rodungszeitpunkt für Gehölze, Vermeidungs-

maßnahmen Fledermäuse) kommt es voraussichtlich nicht zum Eintreten eines Verbotes 

nach § 44 (1) BNatSchG. Die im Rahmen der Umweltprüfung durchgeführte Prüfung zur 

artenschutzrechtlichen Verträglichkeit der Planung entbindet nicht von den auf Umsetzungs-

ebene unmittelbar anzuwendenden artenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

Grundsätzlich ist § 39 BNatSchG zu beachten und ein Gehölzschnitt in der Zeit vom 1. März 

bis 30. September zu unterlassen. 

4 Immissionen / Emissionen  

Das Plangebiet ist Immissionen aus Verkehrslärm ausgesetzt. Die Gemeinde hat eine Un-

tersuchung erarbeiten lassen („Verkehrslärmuntersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-

plans Nr. 30 in Schönwalde am Bungsberg“, Gutachten Nr.: 2105 129, Sachverständigen-

Ring Dipl.-Ing. H.-U. Mücke GmbH, 30.06.2021).  

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes Nr. 30 der Gemeinde Schönwalde sollen die pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Projektierung eines Wohngebietes geschaffen wer-

den. Im Rahmen eine schalltechnische Untersuchung wurden die Einwirkungen von Ver-

kehrslärm auf das Plangebiet aufgezeigt. Berücksichtigt wurde der bzgl. des Plangebiets 

maßgebliche Straßenverkehrslärm der Eutiner Straße sowie die in der unmittelbaren Nähe 

liegende Bushaltestelle „Am Steinberg“ der DB Autokraft. Die Straßenverkehrsbelastungen 

wurden der letzten Verkehrszählung des Jahres 2015 entnommen und auf den Prognose-

zeitraum 2035 hochgerechnet. Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte auf Grundlage 

der maßgeblichen Rechenregeln der RLS-19. Eine Ausweisung der maßgeblichen Außen-

lärmpegel erfolgt gemäß den Vorgaben der DIN 4109 für die Nachtzeit als Tageszeit mit den 

höheren Anforderungen. Für die von der maßgeblichen Lärmquelle abgewandten Gebäude-

seiten darf der maßgebliche Außenlärmpegel ohne besonderen Nachweis bei offener Be-

bauung um 5 dB(A) gemindert werden.  
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Die für aktive Schallschutzmaßnahmen in Frage kommende Fläche parallel zu der L57 ver-

fügt über keine ausreichende Dimensionierung, um eine schalltechnische Wirksamkeit für 

das gesamte Gebiet zu bewirken. Ein Ausgleich erfolgt daher mittels geeigneter Gebäude-

anordnung, Grundrissgestaltung sowie baulicher Schallschutzmaßnahmen. 

In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich landwirtschaftliche Flächen. Die aus einer ord-

nungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung resultierenden Immissionen (Lärm, Staub und 

Gerüche) können zeitlich begrenzt auf das Plangebiet einwirken. Das Plangebiet verursacht 

keine Emissionen durch Lärm, Staub, Gerüche o.ä., die zu Störungen in der Nachbarschaft 

führen können.  

5 Ver- und Entsorgung  

5.1 Stromversorgung 

Die Versorgung mit elektrischer Energie erfolgt durch die örtlichen Versorgungsträger.  

5.2 Wasserver-/ und –entsorgung 

Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser erfolgt aus dem vorhandenen und ggf. zu 

ergänzenden Trinkwassernetz. Ein Erschließungsvertrag mit dem ZVO wurde bereits ge-

schlossen. 

Das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser wird über das vorhandene und zu ergänzende 

Kanalnetz des ZVO entsorgt. Das in dem Plangebiet anfallende Schmutzwasser soll in das 

zentrale Schmutzwassernetz des ZVO, über die Eutiner Str. in Höhe der Straße Walkmühle, 

eingeleitet werden.  

Beseitigung Niederschlagswasser 

Das anfallende Oberflächenwasser soll über ein neu zu bauendes Regenrückhaltebecken 

(RRB) im nordöstlichen Bereich des Plangebietes gesammelt und von dort gedrosselt in den 

Lachsbach (westlich des Plangebietes) eingeleitet werden. Zudem wird der Regenwasser-

Kanal an einem Teilabschnitt der Eutiner Straße erneuert. Das hier anfallende Regenwasser 

soll zukünftig ebenfalls in den Lachsbach eingeleitet werden. Eine Versickerung des Regen-

wassers vor Ort ist aufgrund der Bodenverhältnisse (Geschiebelehm- / Geschiebemergelbö-

den) nicht möglich. 

Der Lachsbach gehört zum FFH-Gebiet DE 1830-302 „Lachsau“. Die Planung verursacht 

durch die Einleitung von Regenwasser und die Unterhaltung des Vorfluters einen Eingriff in 

das FFH-Gebiet. Es wurde im Rahmen einer FFH-Vorprüfung („Schönwalde B-Plan 30 „Tan-

nenkultur“ – Einleitung von Regenwasser in den Lachsbach“, FFH-Vorprüfung, BBS-Umwelt, 

Kiel, 12.12.2023) untersucht, ob die Erhaltungsziele des Schutzgebietes durch die 
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Maßnahmen beeinträchtigt werden. Durch das Vorhaben wird nur temporär, in mehrjährli-

chen Intervallen, in den LRT 6430 „Uferstaudenflur“ durch Befahren eingegriffen. Die FFH-

Vorprüfung kommt daher zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen der Erhal-

tungsziele nicht zu erwarten sind. 

Es liegt ein mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises Ostholstein abgestimmtes Entwäs-

serungskonzept (Stand 23.05.2022, teilweise ergänzt 2023) vor, welches im Dezember 2023 

um die o.g. FFH-Vorprüfung ergänzt wurde. Im Rahmen des Entwässerungskonzeptes wur-

den auch die Abweichungen zum potenziell naturnahen Wasserhaushalt ermittelt (Wasser-

haushaltsbilanz A-RW 1). Die Untere Wasserbehörde des Kreises Ostholstein hat bereits mit 

Schreiben vom 18.10.2022 die wasserrechtlichen Zulassungen für die geplante Nieder-

schlagswasserbeseitigung im B-Plan 30 der Gemeinde Schönwalde in Aussicht gestellt. Der-

zeit befindet sich das Entwässerungskonzept in der Endabstimmung.  

Es wird darauf hingewiesen, dass der neue Abfluss (teilweise außerhalb des Plangebietes) 

in einem Bereich liegt, welcher als gesetzlich geschütztes Biotop kartiert ist (GWm = arten-

reiches, mesophiles Grünland frischer Standorte). Bei der Wartung des Entwässerungsgra-

bens ist zu berücksichtigen, dass die Grasnarbe in keinem Fall beschädigt werden darf: Der 

Graben darf nicht bis zur Sohle ausgegraben werden, der Grabenaushub darf nur in gerin-

gem Maße auf der Fläche ausgebracht werden (Verhinderung Nährstoffeintrag) sowie sind 

beim Befahren möglichst kurze Wege einzuhalten. 

Grundwasserschutz 

Erdaufschlüsse (z.B. für Pfahlgründungen oder Baugrunderkundungen) sind gem. § 49 WHG 

ab einer Tiefe von 10 m (§ 40 Landeswassergesetz) oder bei Erschließung von Grundwasser 

bei der unteren Wasserbehörde mindestens einen Monat vor Beginn der Arbeiten anzuzei-

gen. Die beim Bau eventuell notwendigen Grundwasserabsenkungen sowie zukünftig even-

tuell vorgesehene tiefe Erdwärmesonden sind nach §8 WHG erlaubnispflichtig. Entspre-

chende An-träge sind spätestens einen Monat vor geplantem Beginn bei der unteren Was-

serbehörde des Kreises Ostholstein zu stellen. 

5.3 Müllentsorgung 

Die Müllentsorgung erfolgt durch den Zweckverband Ostholstein.  

Das Lichtraumprofil (4 m Breite x 4 m Höhe) ist dauerhaft nicht durch Bäume, Verkehrszei-

chen, Ampelanlagen, etc. einzuschränken. In Stichstraßen muss der Wendeplatz einen 

Durchmesser von mindestens 22,0 m befahrbare Fläche aufweisen. Sollte sich bei den spä-

teren Abfall- und Wertstoffsammlungen herausstellen, dass ein Befahren der geplanten Er-

schließungsstraßen mit Großraum- Sammelfahrzeugen aus Sicherheitsgründen abzulehnen 

ist, werden die Sammlungen nur in den nächstgelegenen, ausreichend befahrbaren 
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öffentlichen Straßen durchgeführt. Hierfür sind Stell- oder Sammelplätze zu errichten, welche 

mit dem ZVO abzustimmen sind. 

5.4 Löschwasserversorgung 

Der Feuerschutz in der Gemeinde Schönwalde wird durch die "Freiwilligen Feuerwehren“ 

gewährleistet. Die Löschwasserversorgung ist mit geeigneten Entnahmestellen mit einem 

Hydrantenabstand von maximal 150 m vorzusehen (DVGW Arbeitsblatt W 400-1 in Verbin-

dung mit AGBF 2009-3 Information zur Löschwasserversorgung). Das Baugebiet wird mit 

einer ausreichenden Zahl von Hydranten ausgestattet. Ein Hydrant wird im Bereich der Wen-

denanlage und ein Hydrant wird mittig der Haupterschließungsstraße vorgesehen. Nach dem 

Arbeitsblatt W405 des DVGW – Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trink-

wasserversorgung – sind bei nicht feuerhemmenden bzw. feuerbeständigen Umfassungs-

wänden Löschwassermengen von 96 m³/h für zwei Stunden erforderlich. Anderenfalls sind 

48 m³/h ausreichend. Dieses kann im Bedarfsfall dem vorhandenen Trinkwassernetz ent-

nommen werden. Der Löschwasserbedarf ist durch die Gemeinden nach pflichtgemäßem 

Ermessen festzulegen. 

6 Umweltbericht gemäß § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB 

Zur Wahrung der Belange des Umweltschutzes gem. §§ 1 (6) Nr. 7, 1a BauGB wird eine 

Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 

der Planung auf das Gebiet und die Umgebung ermittelt werden. Nach § 2 Abs. 4 BauGB 

legt die Gemeinde für diesen Bauleitplan folgenden Umfang und Detaillierungsgrad fest, der 

bei der Ermittlung der Belange für die Abwägung erforderlich ist. Folgende Gutachten liegen 

bereits vor und wurden bei der Umweltprüfung beachtet: 

• „Faunistische Bestandserfassungen und Potenzialanalyse mit Artenschutzuntersuchung in 
Schönwalde-Weihnachtsbaumkultur“, Dipl.-Biol. Karsten Lutz, Hamburg, 02.05.2022 (22 Seiten) 

• „Verkehrslärmuntersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 30 in Schönwalde am 
Bungsberg“, Gutachten Nr.: 2105 129, Sachverständigen-Ring Dipl.-Ing. H.-U. Mücke GmbH, 
Bad Schwartau, 30.06.2021 (38 Seiten) 

• „Regenwasser – Entwässerungskonzept-“ mit Anlagen, Planungsbüro Dohse, Rethwisch, 
23.05.2022 / ergänzt in 2023 (33 Seiten) 

• „Schönwalde B-Plan 30 „Tannenkultur“ – Einleitung von Regenwasser in den Lachsbach“, FFH-
Vorprüfung, BBS-Umwelt, Kiel, 12.12.2023 (27 Seiten) 

6.1 Einleitung 

6.1.1 Inhalte und Ziele des Bauleitplans 

Die Gemeinde strebt an, die derzeit intensiv landwirtschaftlich als Tannenbaumkultur genutz-

ten Flächen östlich der Eutiner Straße im Hauptort Schönwalde a. B. zu einem Wohngebiet 

zu entwickeln und die vorhandene Siedlungsstruktur städtebaulich abzurunden. Es sollen 
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insgesamt 25 Baugrundstücke entstehen. Nachverdichtungsflächen oder andere Baugrund-

stücke stehen kurzfristig nicht zur Verfügung, um den bestehenden Baulandbedarf zeitnah 

decken zu können. Planungsziel ist die Bereitstellung von Baugrundstücken unter Berück-

sichtigung des vorhandenen Knicks und der Topografie. Es wird ein etwa 1,7 ha großes All-

gemeines Wohngebiet ausgewiesen in dem nur Einzel- / Doppelhäuser zulässig sind. Die 

darin zulässige Grundfläche beläuft sich auf etwa 0,44 ha. Zudem werden insgesamt etwa 

0,35 ha Grünflächen festgesetzt, die sich im Wesentlichen als Knickschutzstreifen und 

Knicks darstellen. 

6.1.2 Für die Planung bedeutsame einschlägige Fachgesetze und Fachpläne 

Folgende bekannte einschlägige Fachgesetze betreffen das Plangebiet und treffen folgende 

Aussagen: 

 Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung in der Planung 

BauGB § 1a Sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden (Bodenschutzklausel, 
Umwidmungssperrklausel in Be-
zug auf landwirtschaftliche Flä-
chen, Waldflächen und für Wohn-
zwecke genutzte Flächen - 
§ 1a, Abs. 2) 

Klimaschutz und Anpassung an 
den Klimawandel (§ 1a, Abs. 5) 

Alternativenprüfung  zur Nachverdich-
tung und Innenentwicklung, Umnutzung 
von landwirtschaftlich genutzten Flächen 
für Wohnzwecke genutzten Flächen nur 
im notwendigen Umfang 

BNatSchG, 

LNatSchG: 

Sicherung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts, der Regenerationsfähigkeit, 
der nachhaltigen Nutzungsfähig-
keit der Naturgüter etc. 

Naturschutzfachliche Eingriffsregelung 
Artenschutz 

BBodSchG: Nachhaltige Funktionen des Bo-
dens sichern und wiederherstellen 

Begrenzung von möglichen Versiegelun-
gen, Hinweise zum Baustellenbetrieb 

LWG: Funktion des Wasserhaushaltes 
im Wirkungsgefüge des Natur-
haushaltes sichern 

Begrenzung der möglichen Versiegelun-
gen, Hinweise zum Baustellenbetrieb, 
Regenwasserrückhaltung, Hinweise 
zum sachgerechten Umgang mit Abwäs-
sern 

WHG: Schutz der Gewässer als Be-
standteil des Naturhaushalts, als 
Lebensgrundlage des Menschen, 
als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen sowie als nutzbares Gut 

Begrenzung der möglichen Versiegelun-
gen, Hinweise zum Baustellenbetrieb, 
Regenwasserrückhaltung, Hinweise 
zum sachgerechten Umgang mit Abwäs-
sern 

LAbfWG: Förderung der Kreislaufwirtschaft 
zur Schonung der natürlichen 
Ressourcen und Gewährleistung 
der umweltverträglichen Beseiti-
gung von Abfällen 

Hinweise zum sachgerechten Umgang 
mit Abfällen 

BImSchG: Ausschluss schädlicher Umwelt-
auswirkungen 

Lärmschutzfestsetzungen, Abstandsre-
gelung 
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DSchG: Bewahrung von Denkmälern Im Plangebiet nicht vorhanden 

 

Folgende bekannte Fachpläne betreffen das Plangebiet und treffen folgende Aussagen: 

 Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung in der Planung 

Landesentwick-

lungsplan (LEP) 

Im Entwicklungsraum für Touris-
mus und Erholung  

 

im Vorbehaltsraum für Natur und 
Landschaft 

- Erholungsfunktion wird nicht beein-
trächtigt  

 

- Berücksichtigung der naturschutzfach-
lichen Belange bei der Standortwahl  

Regionalplan 

(REP) 

Gebiet mit besonderer Bedeutung 
für Tourismus und Erholung / 
Kernbereiches für Tourismus und 
Erholung 

 

Gebiete mit Bedeutung für Natur 
und Landschaft 

- Erholungsfunktion wird nicht beein-
trächtigt  

 

 

- Berücksichtigung der naturschutzfach-
lichen Belange bei der Standortwahl 

Landschaftsrah-

menplan (LRP) 

Vorrangfließgewässer (Lachsbach 
angrenzend) 

 

 

Verbundachse in einem Gebiet 
mit besonderer Eignung zum Auf-
bau des Schutzgebiets- und Bio-
topverbundsystems (Lachsbach 
angrenzend) 

 

Gebiet dargestellt welches die Vo-
raussetzungen für eine Unter-
schutzstellung nach § 26 Abs. 1 
BNatSchG i.V.m. § 15 LNatSchG 
als Landschaftsschutzgebiet 

 

Gebiet mit besonderer Erholungs-
eignung. 

- Berücksichtigung der naturschutzfach-
lichen Belange bei der Standortwahl, 
FFH-Vorprüfung 

 

- Berücksichtigung der naturschutzfach-
lichen Belange bei der Standortwahl 

 

 

 

- Berücksichtigung der naturschutzfach-
lichen Belange bei der Standortwahl 

 

 

 

- Erholungsfunktion wird nicht beein-
trächtigt  

Landschaftsplan: mögliche Erweiterungsfläche für 
Siedlungen 

- Wohnbaufläche bzw. Allgemeines 
Wohngebiet  

Lärmminderungs-

plan (LMP) oder 

Lärmaktionsplan 

liegt nicht vor -- 

Luftreinhalteplan liegt nicht vor -- 
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Sonstige städte-

bauliche Pläne 

mit Umweltbezug 

liegt nicht vor -- 

Gemäß den oben gemachten Ausführungen widerspricht die Planung nicht den Zielen der 

Raumordnung und Landesplanung und ihre Berücksichtigung. 

 

Folgende bekannte Schutzgebiete betreffen das Plangebiet: 

Gebietsart Abstand in m 

Naturschutzgebiet (§ 23 BNatSchG) nicht betroffen 

Nationalparke, Naturmonumente (§ 24 BNatSchG)  nicht betroffen 

Biosphärenreservat (§ 25 BNatSchG) nicht betroffen 

Landschaftsschutzgebiet (§ 26 BNatSchG) 
Grenzt an das LSG „Bungsberg mit 

Vorland“ 

Naturparke (§27 BNatSchG) Im Naturpark „Holsteinische Schweiz“ 

Naturdenkmäler (§ 28 BNatSchG) nicht betroffen 

Geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG) nicht betroffen 

Natura 2000 – Gebiete 
85 m entfernt vom FFH-Gebiet DE 

1830-302 „Lachsau“ 

Geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG./ § 21 LNatSchG) Knicks am Plangebietsrand 

Wald (§ 2 LWaldG) nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete (§ 51 WHG), Heilquellenschutzge-
biete (§ 53 WHG), Risikogebiete (§ 73 WHG), Über-
schwemmungsgebiete (§ 76 WHG) 

nicht betroffen 

Denkmale oder archäologische Interessensgebiete 
teilweise innerhalb des Archäologi-

schen Interessengebietes Nr.14 

Gesetzlich geschützte Biotope in Form von Knicks werden im Plangebiet erhalten, als solche 

gekennzeichnet und um Knickschutzstreifen ergänzt. Hinweise zu möglichen archäologi-

schen Voruntersuchungen bzw. Genehmigungen für Erdarbeiten finden sich in der Begrün-

dung wieder. Für die Einleitung von Regenwasser in den Lachsbach wurde eine entspre-

chende FFH-Vorprüfung angefertigt. 

6.1.3 Prüfung der betroffenen Belange 

Die Prüfung der betroffenen Belange erfolgt anhand der Vorgaben des § 1 (6) Nr. 7 BauGB. 

Die Bauleitplanung ist eine Angebotsplanung, so dass objektbezogene Angaben insbeson-

dere zum Umgang mit Emissionen, Energie, Abwässern und Abfällen in der Regel beim 
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Aufstellungsverfahren nicht vorliegen. Die Umweltprüfung kann zu diesen Belangen daher 

nur allgemeine Aussagen treffen. 

a) Die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

Erheblich betroffen, da Eingriffe nach § 14 BNatSchG vorbereitet werden. Zudem werden 

gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG und die Artenschutzbelange nach § 44 

BNatSchG von der Planung berührt. Weiterhin werden die Funktionen des Bodens gem. § 2 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) berührt. 

b) Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Be-
deutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des BNatSchG 

Nicht erheblich betroffen, da die FFH-Vorprüfung zu dem Ergebnis kam das durch das Vor-

haben nur temporär, in mehrjährlichen Intervallen, in den LRT 6430 „Uferstaudenflur“ durch 

Befahren eingegriffen wird. Die FFH-Vorprüfung kommt daher insgesamt zu dem Ergebnis, 

dass erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele nicht zu erwarten sind. Daher wird 

dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

c) Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt 

Das Plangebiet ist Immissionen aus Verkehrslärm ausgesetzt. 

d) Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Im Plangebiet sind Denkmäler nicht bekannt. Gemäß § 15 DSchG hat, wer Kulturdenkmale 

entdeckt oder findet, dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denk-

malschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder 

den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, 

auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur 

Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflich-

teten befreit die Übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die 

Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder 

Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach 

Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur 

Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der na-

türlichen Bodenbeschaffenheit. Bei Beachtung der Hinweise wird eine Erheblichkeit nicht an-

genommen. Daher wird dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

Die Planung initiiert Auswirkungen auf den Wert der Sachgüter (Wertsteigerung der betroffe-

nen Grundstücke, Veränderung der Situation für angrenzende Grundstücke); bei Einhaltung 

der Grenzabstände der LBO wird nicht von einer Erheblichkeit ausgegangen. Daher wird 

dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 
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e) Die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 
Abwässern 

Die geltenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien sind anzuwenden. Die Beseitigung 

von Abwässern und Abfällen erfolgt über die Entsorgungseinrichtungen der Gemeinde. Beim 

Betrieb der Entsorgungseinrichtungen sind die geltenden Gesetze, Verordnungen und Richt-

linien ebenfalls anzuwenden. Von einer Erheblichkeit wird daher nicht ausgegangen. Das 

Entwässerungskonzept sieht die Sammlung und Rückhaltung von Niederschlagswasser in 

einem Regenrückhaltebecken im Plangebiet vor. Daher wird dieser Belang im Folgenden 

nicht weiter untersucht. 

f) Die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie 

Die Energieversorgung des Gebietes erfolgt durch Anschluss an das Netz der Versorgungs-

träger in der Gemeinde. Bei der Energieerzeugung bzw. -bereitstellung sowie im Rahmen 

der objektbezogenen Bauausführung sind die geltenden Gesetze, Verordnungen und Richt-

linien anzuwenden. Solaranlagen sind zugelassen. Auf konkrete Festsetzungen zum Klima-

schutz wird im Hinblick auf die detaillierten Regelungen im Gebäudeenergiegesetz (GEG) 

und zugehörige Regelwerke verzichtet. Von einer Erheblichkeit wird nicht ausgegangen. Da-

her wird dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

g) Die Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere 
des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts 

Nicht betroffen, da Inhalte der o. g. Pläne nicht berührt werden. Daher wird dieser Belang im 

Folgenden nicht weiter untersucht. 

h) Die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 
Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgeleg-
ten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. 

Die geltenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zur Begrenzung von Emissionen aus 

Feuerungsanlagen oder anderen emittierenden Betriebseinrichtungen sind anzuwenden. Die 

verkehrsbedingten Luftschadstoffe steigen durch die Planung aufgrund der zu erwartenden 

Verkehrsstärke nur geringfügig. Immissionen oberhalb der Grenzwerte der 22. BImSchV sind 

nicht zu erwarten. Die relevante Bagatellschwelle der Tabelle 7 der TA Luft wird deutlich un-

terschritten werden. Von einer Erheblichkeit wird daher nicht ausgegangen. Daher wird die-

ser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

i) Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach 
den Buchstaben a bis d 

Wesentliche Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen den Belanggruppen sind 

nicht erkennbar, es sind ohnehin nur die Belange a) Die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, 

Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-

schaft und die biologische Vielfalt  und c) Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen 
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und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt überhaupt betroffen. Von einer Er-

heblichkeit wird daher nicht ausgegangen. Daher wird dieser Belang im Folgenden nicht wei-

ter untersucht. 

j) Unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswir-
kungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vor-
haben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach 
den Buchstaben a bis d und i 

Die nach dieser Bauleitplanung zulässigen Vorhaben verursachen keine schweren Unfälle 

oder Katastrophen. Daher wird dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

6.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen die in 

der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 ermittelt wurden 

Erhebliche Umweltauswirkungen sind in der Umweltprüfung nur für die Belange a) Die Aus-

wirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge 

zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt  und c) Umweltbezogene 

Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

zu erwarten. Die folgenden Ausführungen beschränken sich daher auf diese Aspekte. 

6.2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-

stands (Basisszenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, 

die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden: 

a) Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

Tiere 

Zur Berücksichtigung des Artenschutzes hat die Gemeinde eine Untersuchung erarbeiten 

lassen (Faunistische Bestandserfassungen und Potenzialanalyse mit Artenschutzuntersu-

chung in Schönwalde-Weihnachtsbaumkultur“, Dipl.-Biol. Karsten Lutz, Hamburg, 

02.05.2022). Die folgenden Angaben sind im Wesentlichen dem Artenschutzgutachten ent-

nommen. 

Fledermäuse 

Einzelne Großbäume (Überhälter) im Knicksaum weisen Astausbruche und Spalten auf, die 

Fledermäusen Quartiere bieten können. Die Bäume am Nordrand sind mittelalte, d.h. noch 

vitale, in der Wachstumsphase ohne größere Verfallserscheinungen, Überhälter-Eichen im 

Knick. Größere Höhlen sind hier noch nicht ausgeprägt, jedoch finden sich im Kronenbereich 

einzelne abgestorbene Äste. Dort können sich kleinere Nischen oder Höhlungen gebildet 

haben, die vom Boden nicht erkennbar sind. Dort können sich kleine Nischen Tagesverste-

cke oder kleine Einzelquartiere oder Balzquartiere befinden. Im übrigen Untersuchungsge-

biet befinden sich keine weiteren Bäume, die Höhlen aufweisen, die als Fledermausquartiere 
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in Frage kommen. Alle Bäume sind noch zu jung und deren Stammdurchmesser zu klein. 

Fledermausquartiere sind dort nicht zu erwarten. 

Die Gehölzsäume (Knicks) können als „strukturreiche Säume“ mit mittlerer potenzieller Be-

deutung als Jagdgebiet eingestuft werden. Die Fläche der ehemaligen Weihnachtsbaumkul-

tur ist wegen der relativen Artenarmut (junge Brache) und des Gehölzbestandes aus Neo-

phyten (Nordmanntanne) potenziell von geringerer Bedeutung. 

Haselmäuse 

Die Erfassung der Haselmaus erfolgte mit speziellen Haselmaus-Nisthilfen (Nesttubes). 

Dazu wurden 16 Nesttubes in für die Haselmaus geeigneten Habitatstrukturen, nämlich den 

relativ dichtesten Gebüschen und den relativ dichtest bewachsenen Bereichen der ehemali-

gen Weihnachtsbaumkultur im Gebiet verteilt. Im Rahmen der Erfassung mit Haselmaus 

Nesttubes konnten keine Haselmäuse im Gebiet nachgewiesen werden. 

Brutvögel 

Als Untersuchungsmethode kam für Brutvögel die Revierkartierung zur Anwendung. 

 

Alle Vogelarten sind nach § 7 BNatSchG als „europäische Vogelarten“ besonders geschützt. 

Es kommt keine in Schleswig-Holstein gefährdete oder in der Vorwarnliste verzeichnete Art 

vor. 
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Reptilien 

An allen Begehungstagen wurde im Untersuchungsgebiet auf Reptilien geachtet. Dabei 

wurde bei geeignetem Wetter (Sonnenschein) nach sich sonnenden oder jagenden Indivi-

duen gesucht. Im Verlaufe der Begehungen wurden keine Beobachtungen von Reptilien ge-

macht. 

Aufgrund der Verbreitungsübersichten nach KLINGE & WINKLER (2005) und FOAG (2016 

und 2019) sowie den allgemeinen Lebensraumansprüchen können die Waldeidechse und 

die Blindschleiche im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommen. Für die Blindschleiche wie 

auch für die Waldeidechse ist das gesamte Untersuchungsgebiet zu schattig und daher un-

geeignet. Bezogen auf die Zauneidechse fehlen im Untersuchungsgebiet alle benötigten Le-

bensraumstrukturen, so dass ein Vorkommen ausgeschlossen ebenfalls ausgeschlossen 

werden kann. 

Weitere potenziell vorhandene Arten des Anhangs IV 

Da keine Gewässer vorhanden sind, können Vorkommen von Amphibien, Fischen, Libellen, 

Mollusken und Krebstieren des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ausgeschlossen werden. 

Auch Fischotter und Biber finden hier keinen Lebensraum. 

Andere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind nicht zu erwarten, da die übrigen Arten 

des Anhangs IV ein abweichendes Verbreitungsbild oder sehr spezielle Lebensraumansprü-

che haben (Moore, alte Wälder, Trockenrasen, Heiden, spezielle Gewässer, marine Lebens-

räume), die hier nicht erfüllt werden. 

Pflanzen 

Das Plangebiet stellt sich als aufgelassene Weihnachtsbaumkultur dar. In den Randberei-

chen finden sich Gehölze in Form von Knicks. 

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

In Schleswig-Holstein sind grundsätzlich drei Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richt-

linie zu erwarten: 

▪ Froschkraut (Luronium natans) 

▪ Kriechender Sellerie (Apium repens) 

▪ Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) 

Alle drei Arten sind an feuchte bis zeitweise überschwemmte Lebensbereiche gebunden, 

Froschkraut und Kriechender Sellerie sind Pionierpflanzen und benötigen offene Böden oder 

Störstellen. Ein Vorkommen aller drei Arten im Vorhabengebiet ist nicht zu erwarten. 
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Die im Anhang IV der FFH-Liste gelisteten Moose und Flechten sind aufgrund ihrer Lebens-

raumansprüche an alte Wälder und basenreiche Moore gebunden. Ein Vorkommen im Vor-

habengebiet ist ebenfalls nicht zu erwarten. 

Fläche 

Der Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1977 der Gemeinde Schönwalde stellt für das Plan-

gebiet überwiegend Flächen für die Landwirtschaft dar. Ein kleiner Teilbereich an der Straße 

wird als gemischte Baufläche dargestellt. 

Boden 

Gemäß der Bodenkarte 1:25.000 des Umweltportals Schleswig-Holsteins findet sich im Plan-

gebiet vorrangig Parabraunerde aus Geschiebedecksand bis Geschiebedecklehm über Ge-

schiebelehm, häufig über Geschiebemergel. Wertvolle oder seltene Böden sind im Plange-

biet nicht vorhanden. 

Wasser 

Es befinden sich keine Gewässer innerhalb des Plangebietes. Die Ortschaft Schönwalde 

a. B. liegt auch in keinem Trinkwasserschutzgebiet oder Grundwassergewinnungsgebiet. 

Luft, Klima 

Das Klima Schleswig-Holsteins gehört zu dem kühlgemäßigten subozeanischen Bereich. 

Charakteristisch sind die vorherrschenden Westwinde, verhältnismäßig hohe Winter- und 

niedrige Sommertemperaturen, geringe jährliche und tägliche Temperaturschwankungen, 

hohe Luftfeuchtigkeit und starke Winde.  

Insgesamt ist von unbelasteten klimatischen Verhältnissen auszugehen. 

Landschaft 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Landschaft „Holsteinische Schweiz“ und stellt sich 

als Tannenbaumkultur mit umgebenden Knicks dar. Die Holsteinische Schweiz ist durch viele 

Seen inmitten einer kuppigen Moränenlandschaft geprägt. Ein abwechslungsreiches Neben-

einander von Wäldern, landwirtschaftlichen Nutzflächen, Hecken, Wiesen und Gewässern 

gestaltet das Landschaftsbild harmonisch und schön.  

Die Holsteinische Schweiz ist reich an Bächen, die nach Osten zur Neustädter Bucht, nach 

Norden zur Ostsee und nach Westen über die Schwentine in die Kieler Förde entwässern. 

Vom Bungsberg bilden sie sternförmig verlaufende Bachschluchten. Die Schwentine ist der 

größte Fluss der Landschaft, sie verbindet eine Reihe von Seen im Plöner Raum. Ein hoher 

Waldflächenanteil, der vor allem aus Buchenwaldbeständen besteht, prägt die Landschaft. 

Grünländer sind bedingt durch die ungünstigen Bodenverhältnisse und die Hanglagen auch 
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mit hohem Anteil vertreten. Die meisten Flächen werden jedoch ackerbaulich genutzt. Wälder 

und Seen und die Schwentine unterliegen einem hohen Erholungsdruck durch Touristen und 

Naherholungssuchende.  

Das Plangebiet ist durch die angrenzenden Siedlungsbereiche und Knicks in den Randbe-

reichen geprägt. 

Biologische Vielfalt, Wirkungsgefüge 

Die biologische Vielfalt ist auf der Tannenbaumkultur gering. Eine größere Vielfalt und ent-

sprechende Wirkungsgefüge bestehen im Bereich der vorhandenen Gehölze und Knicks in 

den Randbereichen und außerhalb des Plangebietes  

c) Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

Derzeit gehen vom Plangebiet Auswirkungen einer ordnungsgemäß betriebenen Landwirt-

schaft aus (Lärm/Staub). Das Plangebiet ist Immissionen aus Verkehrslärm ausgesetzt. 

Schützenswerte Nutzungen sind derzeit im Plangebiet nicht vorhanden. 

6.2.2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei 

Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung verbleibt es voraussichtlich bei den bisherigen Nutzun-

gen bzw. zulässigen Nutzungen nach §§ 34, 35 BauGB.  

6.2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 

Planung  

Die Bauleitplanung ist eine Angebotsplanung, die üblicherweise mehrere auch sehr unter-

schiedliche allgemein zulässige Nutzungen unter Anwendung der Baunutzungsverordnung 

ermöglicht. Zu Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, 

Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen sind daher keine 

Detailangaben möglich. Die schutzgutbezogene Prognose der vorhabenbedingten Umwelt-

auswirkungen erfolgt nach einem einheitlichen Prüfschema in tabellarischer Form. 

Verwendete Symbole: 

 -- – für die vorliegende Planung nicht zutreffend bzw. nicht relevant 

 X – keine Beeinträchtigungen 

 G – geringe Beeinträchtigungen 

 E  – erhebliche Beeinträchtigungen 

Soweit sich erhebliche Beeinträchtigungen ergeben, werden Maßnahmen zur Vermeidung, 

Verminderung oder Kompensation erforderlich. Diese sind in Kapitel 6.2.4 beschrieben. 
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a) Auswirkungen auf Tiere (1), Pflanzen (2), Fläche und Boden (3), Wasser (4), Luft und 
Klima (5) und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen (6) sowie die Landschaft und die 
biologische Vielfalt (7) 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (1) - Schutzgut Tiere 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

aa) des Baus und des Vorhanden-
seins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten 

G G 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb 
sind zu erwarten, bei Beachtung der einschlägigen 
Vorschriften jedoch nur vorübergehend für die Dauer 
der Bauphase und nicht erheblich 

- betriebsbedingte Auswirkungen bei Planung und Aus-
führung sind nach dem Stand der Technik nicht zu er-
warten 

- zum europäischen Artenschutz siehe Text unter der Ta-
belle  

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, wobei 
soweit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

G G 

- baubedingte Verringerung der bodenbelebten Flächen 
und Lebensraumhabitate 

- mittelfristig wird eine vielfältige Begrünung aller baulich 
nicht genutzten Bereiche prognostiziert, damit insge-
samt langfristig eine Verbesserung des Arteninventars 
erwartet 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen G X 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb zu 
erwarten, jedoch nur vorübergehend für die Dauer der 
Bauphase und bei Beachtung der einschlägigen Vor-
schriften nicht erheblich 

- betriebsbedingte Auswirkungen bei Planung und Aus-
führung nach dem Stand der Technik nicht zu erwarten 

- eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird 
mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht 
einhergehen 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme i.B. 
auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen 

X X 

- Kumulierung mit direkten oder etwaigen indirekten Aus-
wirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete ist 
nicht zu erwarten 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfäl-
ligkeit der gepl. Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klima-
wandels 

X X 

- messbare mittel- oder langfristige planbedingte Auswir-
kungen sind nicht zu erwarten 

- langfristige sukzessive Anpassung der Fauna an den 
Klimawandel 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (1) - Schutzgut Tiere 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 

 

Europäischer Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,  

▪ wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören,  

▪ wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten, wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

▪ Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-

ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Zur Berücksichtigung des Artenschutzes hat die Gemeinde eine Untersuchung erarbeiten 

lassen (Faunistische Bestandserfassungen und Potenzialanalyse mit Artenschutzuntersu-

chung in Schönwalde-Weihnachtsbaumkultur“, Dipl.-Biol. Karsten Lutz, Hamburg, 

02.05.2022). Die folgenden Angaben sind im Wesentlichen dem Artenschutzgutachten ent-

nommen. 

Brutvögel 

Von Bedeutung für die vorkommenden Vögel ist voraussichtlich der Flächenverlust der Weih-

nachtsbaumkulturfläche. Damit ändert sich auch die Charakteristik der Knicksäume von einer 

Gebüsch-Offenland-Grenze zu einem Gehölzrand innerhalb wesentlich kleinkammeriger 

Landschaft. Durch den Abstandsstreifen entlang der Knicks können auch die Arten, die ihren 

Lebensraum an der Gebüsch-Offenland-Grenze haben (Dorngrasmücke, Goldammer), dort 

weiterhin vorkommen. Es kommt somit voraussichtlich nicht zum Verlust eines Revieres der 

Dorngrasmücke oder Goldammer. In der Umgebung gibt es weitere ähnliche Flächen, 
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sodass auch ein Puffer für Ausweichmöglichkeiten besteht. Die ökologischen Funktionen der 

Brutreviere im Sinne des § 44 (5) BNatSchG bleiben damit erhalten. Die beiden Sperlingsar-

ten (Haus- und Feldsperling) können in einer Wohnsiedlung neuen Lebensraum finden und 

verlieren daher keine Funktionen ihrer Lebensstätten. Die übrigen Vogelarten in den Gehöl-

zen (Knicks), behalten ihren Lebensraum. Es handelt sich nur um Vögel, die auch in Gärten 

und Siedlungen vorkommen können. Der Gebüschverlust durch die Überbauung der Weih-

nachtsbaumkultur wird langfristig durch die Gehölze in der neuen Siedlung kompensiert. 

Fledermäuse 

Die potenziellen Quartierstandorte im Knick am Rand werden von der Planung nicht beein-

trächtigt. Die Flächen mit potenzieller Nahrungsaktivität, die Gehölze um die Ackerfläche, 

werden nicht verkleinert oder verschlechtert (Eventuell Lichtemissionen beachten). Betriebs-

bedingte Störungen können durch eine übertriebene Beleuchtung der Knicksäume entste-

hen. Wenn diese Säume in den Dunkelstunden von März bis Oktober beleuchtet werden, 

können sie als Lebensraum (Quartierstandort und Nahrungsraum) in ihrem Wert stark ge-

mindert werden, denn beleuchtete Bereiche werden gemieden und könnten nicht mehr auf-

gesucht werden. 

Zusammenfassung 

Die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden im Hinblick auf Vögel nicht verletzt, 

wenn die Arbeiten zur Baufeldräumung nach bzw. vor der Brutzeit der Vögel beginnen. Die 

Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden im Hinblick auf Fledermäuse bei Beach-

tung entsprechender Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen nicht verletzt (keine Be-

leuchtung der Knicksäume). Bei einer Verwirklichung des Bebauungsvorhabens kommt es 

demnach nicht zum Eintreten eines Verbotes nach § 44 (1) BNatSchG. 

Die im Rahmen der Bauleitplanung durchgeführte Prüfung zur artenschutzrechtlichen Ver-

träglichkeit der Planung entbindet nicht von den auf Umsetzungsebene unmittelbar anzuwen-

denden artenschutzrechtlichen Bestimmungen.  
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (2) - Schutzgut Pflanzen 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

aa) des Baus und des Vorhandens-
eins der geplanten Vorhaben, so-
weit relevant einschl. Abrissarbei-
ten 

G X 

- baubedingte Auswirkungen durch Baufeldräumung und 
Baustellenbetrieb zu erwarten (vorübergehender Ver-
lust des Arteninventars auf betroffenen Flächen 

- betriebsbedingte Auswirkungen in der Gesamtschau 
durch geplante Baumpflanzung und das Anlegen von 
Knickschutzstreifen ist langfristig eine Verbesserung 
des Arteninventars zu erwarten 

- Erhaltung vorhandener Gehölze und Knicks 
- die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden 

nicht verletzt – siehe unter der Tabelle stehende Aus-
führungen zum europäischen Artenschutz gemäß § 44 
BNatSchG 

bb) der Nutzung natürlicher Ressour-
cen, insbes. Fläche, Boden, Was-
ser, Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt, wobei soweit mög-
lich die nachhaltige Verfügbarkeit 
dieser Ressourcen zu berück-
sichtigen ist 

G X 

- baubedingte Verringerung der bodenbelebten Flächen 
und Biotope 

- mittelfristig wird eine vielfältige Begrünung aller baulich 
nicht genutzten Bereiche prognostiziert, damit insge-
samt langfristig eine Verbesserung des Arteninventars 
erwartet 

cc) der Art und Menge an Emissionen 
von Schadstoffen, Lärm, Erschüt-
terungen, Licht, Wärme und Strah-
lung sowie der Verursachung von 
Belästigungen X X 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb zu 
erwarten, jedoch nur vorübergehend für die Dauer der 
Bauphase und bei Beachtung der einschlägigen Vor-
schriften nicht erheblich 

- betriebsbedingte Auswirkungen bei Planung und Aus-
führung nach dem Stand der Technik nicht zu erwarten 

- eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird 
mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht 
einhergehen 

dd) der Art und Menge der erzeugten 
Abfälle und ihrer Beseitigung und 
Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 
- Einhaltung des Abfallsatzungsrechts zur Kreislaufwirt-

schaft 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Auswir-
kungen von Vorhaben benach-
barter Plangebiete unter Berück-
sichtigung etwaiger bestehender 
Umweltprobleme i.B. auf möglich-
erweise betroffene Gebiete mit 
spezieller Umweltrelevanz oder 
auf die Nutzung von natürlichen 
Ressourcen 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten 

 

gg) der Auswirkungen der gepl. Vor-
haben auf das Klima (z.B. Art und 
Ausmaß der Treibhausgasemis-
sionen) und der Anfälligkeit der 
gepl. Vorhaben gegenüber den 
Folgen des Klimawandels 

X X 

- messbare mittel- oder langfristige planbedingte Auswir-
kungen sind nicht zu erwarten 

- geplante steigende Anzahl von Gehölzen erhöht lang-
fristig die CO²-Bindung und Sauerstoffbildung 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (2) - Schutzgut Pflanzen 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

hh) der eingesetzten Techniken und 
Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 

 

Artenschutzprüfung 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,  

• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (3) - Schutzgut Fläche und Boden 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

aa) des Baus und des Vorhandens-
eins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten 

E E 

- mittel- und langfristig baubedingte Auswirkungen durch 
Baustellenbetrieb zu erwarten (Bodenverdichtung, Bo-
denabtrag und -auftrag) 

- erhebliche, ständige Auswirkungen sind Voll- und Teil-
versiegelungen des Bodens 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, wobei 
soweit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

E E 

- baubedingte mittel- und langfristige Verringerung der 
bodenbelebten Flächen und Lebensraumhabitate im 
Baustellenbetrieb 

- Voll- und Teilversiegelung schränken natürliche Res-
sourcen (Bodenatmung, Grundwasserneubildung, Bo-
den als Lebensraum für Flora und Fauna) dauerhaft ein 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

-- -- 

 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme i.B. 
auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfäl-
ligkeit der gepl. Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klima-
wandels 

G X 

- erhöhte Gefahr der Bodenerosion durch abfließendes 
Oberflächenwasser infolge der Voll- und Teilversiege-
lung der Böden 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (4) - Schutzgut Wasser 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

aa) des Baus und des Vorhandens-
eins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten 

G E 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb zu 
erwarten, bei Beachtung der einschlägigen Vorschrif-
ten jedoch nur vorübergehend für die Dauer der Bau-
phase und nicht erheblich 

- erhebliche, ständige Auswirkungen auf den Wasser-
haushalt durch Voll- und Teilversiegelungen des Bo-
dens 

- auf Grund des im Verhältnis zur Größe des Grundwas-
serkörpers und dem geringen Versiegelungsgrad wird 
keine erhebliche Beeinträchtigung des Grundwasser-
körpers angenommen  

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, wobei 
soweit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

G E 

- Voll- und Teilversiegelung schränken natürliche Res-
sourcen dauerhaft ein und stellen einen ständigen er-
heblichen Eingriff in das Boden-Wasser-Regime dar, 
solange die Versiegelungen bestehen. 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

-- -- 

 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme i.B. 
auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten 

 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfäl-
ligkeit der gepl. Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klima-
wandels 

X X 

- erhebliche Auswirkungen auf die Luftfeuchtigkeit, das 
Niederschlagsfeld und die Nebelbildung sind nicht zu 
erwarten. Die überplante Fläche und die damit verbun-
denen Wirkungen sind zu gering, um signifikante Aus-
wirkungen zu generieren 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 
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Die Abweichung zum potenziell naturnahen Wasserhaushalt wurden gemäß den „Wasser-

rechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Schleswig-Holstein Teil 

1: Mengenbewirtschaftung A-RW 1“ ermittelt und bewertet. Zur Bewertung des geplanten 

Eingriffs in den Wasserhaushalt wurden Flächenanteile für die drei Komponenten der Was-

serhaushaltsgleichung (Versickerung, Verdunstung und Abfluss) im Baugebiet ermittelt und 

mit dem Referenzzustand verglichen. Durch die geplante Veränderung im Bebauungsplan 

Nr. 30 kommt es hinsichtlich der a-g-v-Werte (Abfluss a, Versickerung g, Verdunstung v) zu 

einer Abweichung gegenüber dem potenziell naturnahen Wasserhaushalt. In Abhängigkeit 

der Abweichung wurden entsprechende hydraulische Nachweise für die Einleitung ins Ge-

wässer geführt. Negative Auswirkungen werden damit nicht verbleiben. 

Es liegt ein mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises Ostholstein abgestimmtes Entwäs-

serungskonzept (Stand 23.05.2022, teilweise ergänzt 2023) vor, welches im Dezember 2023 

um die o.g. FFH-Vorprüfung ergänzt wurde. Im Rahmen des Entwässerungskonzeptes wur-

den auch die Abweichungen zum potenziell naturnahen Wasserhaushalt ermittelt (Wasser-

haushaltsbilanz A-RW 1). Die Untere Wasserbehörde des Kreises Ostholstein hat bereits mit 

Schreiben vom 18.10.2022 die wasserrechtlichen Zulassungen für die geplante Nieder-

schlagswasserbeseitigung im B-Plan 30 der Gemeinde Schönwalde in Aussicht gestellt. Der-

zeit befindet sich das Entwässerungskonzept in der Endabstimmung.  
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (5) - Schutzgut Luft und Klima 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

aa) des Baus und des Vorhandens-
eins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten 

X X 
- bau- und betriebsbedingte Auswirkungen sind bei Pla-

nung und Ausführung nach dem Stand der Technik 
nicht zu erwarten 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, wobei 
soweit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

X X 

- bau- und betriebsbedingte Auswirkungen sind bei Pla-
nung und Ausführung nach dem Stand der Technik 
nicht zu erwarten 

- die getroffenen Festsetzungen zur Begrünung unter-
stützen den natürlichen Ressourcenhaushalt 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

X G 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb zu 
erwarten (kleinräumige Luftverschmutzungen durch 
den Betrieb von Baumaschinen, witterungsbedingte 
Staubbelastungen), jedoch nur vorübergehend für die 
Dauer der Bauphase und bei Beachtung der einschlä-
gigen Vorschriften und aufgrund der Kleinräumigkeit 
nur kurzfristig 

- betriebsbedingt kann von Luftschadstoffemissionen 
aufgrund der Größe des Plangebietes und der Anzahl 
der möglichen Quellen ausgegangen werden. Diese 
werden die Bagatellschwelle der Tabelle 7 der TA Luft 
deutlich unterschreiten 

- für potenzielle Staubemissionen durch holzbeheizte 
Kamine gibt die Stufe 2, Anlage 4.1 BImSchV seit 2015 
strenge Emissionsgrenzwerte vor 

- für Emissionen aus dem zusätzlich entstehenden Stra-
ßenverkehr gelten die Emissionsgrenzwerte der Ab-
gasnorm 

- relevante Geruchsemissionen werden nicht erwartet, 
da die Planung mit keinen signifikanten Quellen ver-
bunden ist 

- insgesamt sind erhebliche betriebsbedingte Auswirkun-
gen durch die zusätzlichen Emissionen bei Planung 
und Ausführung nach dem Stand der Technik nicht zu 
erwarten 

- eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird 
mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht 
einhergehen 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme i.B. 
auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (5) - Schutzgut Luft und Klima 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

Umweltrelevanz oder auf die 
Nutzung von natürlichen Res-
sourcen 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfäl-
ligkeit der gepl. Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klima-
wandels X X 

-klimarelevante Kaltlufttransporte werden nicht erheblich 
beeinflusst. Unmittelbare lokale Luftaustauschvor-
gänge werden naturgemäß durch neue Baukörper be-
einflusst. 

- Aussagen zu Art und Ausmaß der Treibhausgasemis-
sion sind im derzeitigen Planstand nicht möglich, da 
noch keine Haustechnik vorliegt. Erhebliche Nachtei-
lige Auswirkungen der Bauleitplanung auf das Klima 
sind bei Beachtung der detaillierten Regelungen im Ge-
bäudeenergiegesetz (GEG) und zugehörigen Verord-
nungen nicht zu erwarten. 

- Die Bauleitplanung ist gegenüber den Folgen des Kli-
mawandels nicht anfällig. 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 
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Im vorliegenden Fall bleibt der räumliche Wirkbereich weitestgehend auf das Plangebiet be-

schränkt. Die Funktionen des Bodens und der Pflanzen für den Wasserhaushalt gehen durch 

Teil- oder Vollversiegelungen langfristig weitestgehend verloren. Demgegenüber stehen die 

geringe Bodenversiegelung, die Baumpflanzungen, die Knickschutzstreifen und die begrün-

ten Hausgärten, die in der Gesamtschau zu einer Verbesserung im Hinblick auf die Arten- 

und Lebensgemeinschaften führen werden. Über das Vorhabengebiet hinausgehende er-

hebliche Beeinträchtigungen der Umwelt infolge von Wechselwirkungen zwischen den 

Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

 

 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (6) - Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern a (1) bis a (5) 

Die zunächst aus methodischen Gründen isoliert zu betrachtenden Schutzgüter Tiere und Pflanzen, 
Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima stehen in einem komplexen Wirkungsgefüge zueinander. Ein-
griffe auf einen Umweltbelang können direkt oder indirekt Auswirkungen für ein anderes Schutzgut 
nach sich ziehen. Dabei sind die Wechselwirkungen untereinander unterschiedlich stark ausgeprägt. 
Die folgende Beziehungsmatrix stellt unabhängig vom konkreten Vorhaben grundsätzlich die Intensi-
tät der Wechselwirkungen einzelner Schutzgüter zueinander dar. 

von → 
Wechselwirkun-
gen zwischen 
den Schutzgü-

tern 

 ↓ auf 

Tieren Pflanzen 
Fläche/ 

Boden 
Wasser Luft/Klima 

Tiere 
Populationsdyna-
mik, Nahrungs-
kette 

Nahrung,  
Sauerstoff,  
Lebensraum 

Lebensgrund-
lage, 
Lebensraum 

Lebensgrund-
lage, 
Lebensraum 

Lebensgrundlage, 
Lebensraum 

Pflanzen 
Fraß, Tritt,  
Düngung,  
Bestäubung, Ver-
breitung 

Konkurrenzverhal-
ten,  
Vergesellschaf-
tung 

Lebensraum, 
Nähr- und 
Schadstoffquelle 

Lebensgrund-
lage, 
Lebensraum 

Wuchs- und Um-
feldbedingungen 

Fläche / Bo-

den 

Düngung, 
Tritt/Verdichtung, 
Bodenbildung,  
O2-Verbrauch 

Durchwurzelung, 
Bodenbildung, Be-
einflussung des 
Nährstoff-, Was-
ser- und Sauer-
stoffgehalts, 
Abdeckung/Schutz 
vor Erosion 

Bodeneintrag Stoffverlage-
rung, 
Bodenentwick-
lung 

Bodenklima, 
Bodenbildung, 
Erosion, 
Stoffeintrag 

Wasser 
Gewässerverun-
reinigung, 
Nährstoffeintrag 

Gewässerreini-
gung,  
Regulation des 
Wasserhaushaltes 

Stoffeintrag,  
Trübung,  
Sedimente,  
Pufferfunktion 

Stoffeintrag, 
Versickerung 

Niederschläge, 
Gewässertempe-
ratur 

Luft / Klima 
CO2-Produktion, 
O2-Verbrauch 

O2-Produktion, 
CO2-Aufnahme, 
Beeinflussung von 
Luftströmungen 

Staubbildung Lokalklima (Wol-
ken, Nebel), 
Luftfeuchte 

Herausbildung ver-
schiedener Klima-
zonen (Stadt, 
Land, …) 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (7) - Schutzgut Landschaft und biologische Vielfalt 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

aa) des Baus und des Vorhandens-
eins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten 

X X 

- baubedingte Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
sind durch den Einsatz von Baukränen u.ä. zu erwar-
ten, jedoch nur vorübergehend für die Dauer der Bau-
phase und nicht erheblich 

- baubedingte Auswirkungen auf die biologische Vielfalt 
bestehen in der Baufeldräumung und bedeuten zu-
nächst den Verlust des vorhandenen Arteninventars bis 
zur Umsetzung Freiflächengestaltung 

- durch die geplanten Anpflanzungen und das Anlegen 
von Knickschutzstreifen ist langfristig eine Zunahme 
der biologischen Vielfalt zu erwarten 

- gegenüber den intensiv landwirtschaftlich genutzten 
Flächen (Tannenbaumkultur) ist in den Hausgärten des 
geplanten Wohngebietes mit einer Zunahme der biolo-
gischen Vielfalt zu rechnen 

- ständige lokale Veränderung des Ortsbildes durch die 
Errichtung der geplanten Baukörper 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, wobei 
soweit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

X X 

- es sind geringe, ortsübliche Nutzungsmaße festgesetzt 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen X X 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb zu 
erwarten, jedoch nur vorübergehend für die Dauer der 
Bauphase und nicht erheblich 

- betriebsbedingte Auswirkungen durch störende Licht-
emissionen sind durch bauordnungsrechtliche Rege-
lungen minimiert 

- eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird 
mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht 
einhergehen 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme i.B. 
auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten 

- zudem ist das Plangebiet vollständig durch die beste-
henden Knicks abgeschirmt 

 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfäl-
ligkeit der gepl. Vorhaben 

X X 

- planbedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (7) - Schutzgut Landschaft und biologische Vielfalt 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e
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gegenüber den Folgen des Kli-
mawandels 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 
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c)  umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

c - Schutzgut Mensch, Gesundheit (Immissionen) und Bevölkerung insgesamt 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

aa) des Baus und des Vorhandens-
eins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten 

G X 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb zu 
erwarten, bei Beachtung der einschlägigen Vorschrif-
ten jedoch nur vorübergehend für die Dauer der Bau-
phase und nicht erheblich. Potenziell auftretende Emis-
sionen in der Bauphase sind:  

• Schall- und Lichtemissionen durch Baumaschinen 
und baustellenbezogenen Verkehr 

• Staubemissionen bei der Einrichtung der Baustellen-
einrichtung, bei Erd- und Hochbauarbeiten und be-
dingt durch den Baustellenverkehr, 

• Schadstoff- und Geruchsemissionen in Form von 
Fahrzeug- und / oder Baumaschinenabgasen, bei der 
Errichtung von Bauwerken aus Beton, Asphalt bzw. 
Bitumen sowie beim Aufbringen von Farbanstrichen, 

• Schadstoff- und Geruchsstoffemissionen durch Aus-
tritt oder Verschütten von Treib- und Schmierstoffen. 

- betriebsbedingte dauerhafte Auswirkungen sind Schall- 
und Lichtemissionen (siehe Punkt cc) 

- eine langfristige Auswirkung des Vorhabens ist die 
Schaffung von Wohnraum 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, wobei 
soweit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

G X 

- dem einmaligen Eingriff in die natürlichen Ressourcen 
steht die Befriedigung eines ermittelten Wohnbedarfs 
der Bevölkerung gegenüber 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

G X 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb 
(Lärm- und Staubbelastung) sind nur vorübergehend 
für die Dauer der Bauphase und bei Beachtung der ein-
schlägigen Vorschriften nicht erheblich (siehe Punkt 
aa) 

- mit folgenden dauerhaften betriebsbedingten Auswir-
kungen ist zu rechnen: 
Geräuschimmissionen und Luftverunreinigungen durch 
Straßenverkehr 
Lichtemissionen durch Straßen-/ Außenbeleuchtung 
Emissionen von verbrennungstypischen Luftschadstof-
fen 

- eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird 
mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht 
einhergehen 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 

- keine Auswirkungen durch gesetzlich geregelte Bauab-
fallentsorgung in der Bauphase 

- in der Betriebsphase fallen Haus-, Bio- und ggf. Gewer-
beabfälle in üblichen Mengen an. Die Abfallentsorgung 
erfolgt langfristig über die von den Gemeinden ver-
pflichteten Verbände und Unternehmen unter Beach-
tung der gesetzlichen Regelungen und Satzungen 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe X X 

- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-
nik nicht zu erwarten 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

c - Schutzgut Mensch, Gesundheit (Immissionen) und Bevölkerung insgesamt 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-
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h
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e
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oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme i.B. 
auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten, da ge-
ringe, ortsübliche Nutzungsmaße festgesetzt sind 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfäl-
ligkeit der gepl. Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klima-
wandels 

X X 

- messbare mittel- oder langfristige planbedingte Auswir-
kungen sind nicht zu erwarten 

- Die Gemeinde Schönwalde ist an das Liniennetz des 
ÖPNV angebunden. Die nächstgelegene Bushalte-
stelle befindet sich in etwa 100 m Entfernung in der Eu-
tiner Straße 

 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 

 

Berechnungsergebnisse und Bewertung des Lärmgutachtens 

Das Plangebiet ist Immissionen aus Verkehrslärm ausgesetzt. Die Gemeinde hat eine Un-

tersuchung erarbeiten lassen („Verkehrslärmuntersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-

plans Nr. 30 in Schönwalde am Bungsberg“, Gutachten Nr.: 2105 129, Sachverständigen-

Ring Dipl.-Ing. H.-U. Mücke GmbH, 30.06.2021).  

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes Nr. 30 der Gemeinde Schönwalde sollen die pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Projektierung eines Wohngebietes geschaffen wer-

den. Im Rahmen eine schalltechnische Untersuchung wurden die Einwirkungen von Ver-

kehrslärm auf das Plangebiet aufgezeigt. Berücksichtigt wurde der bzgl. des Plangebiets 

maßgebliche Straßenverkehrslärm der Eutiner Straße sowie die in der unmittelbaren Nähe 

liegende Bushaltestelle „Am Steinberg“ der DB Autokraft. Die Straßenverkehrsbelastungen 

wurden der letzten Verkehrszählung des Jahres 2015 entnommen und auf den Prognose-

zeitraum 2035 hochgerechnet. Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte auf Grundlage 

der maßgeblichen Rechenregeln der RLS-19. Eine Ausweisung der maßgeblichen 



 Stand: 9. Dezember 2024 

 

PLANUNGSBÜRO OSTHOLSTEIN                                                             Seite 47 von 62 

Außenlärmpegel erfolgt gemäß den Vorgaben der DIN 4109 für die Nachtzeit als Tageszeit 

mit den höheren Anforderungen. Für die von der maßgeblichen Lärmquelle abgewandten 

Gebäudeseiten darf der maßgebliche Außenlärmpegel ohne besonderen Nachweis bei offe-

ner Bebauung um 5 dB(A) gemindert werden.  

Die für aktive Schallschutzmaßnahmen in Frage kommende Fläche parallel zu der L57 ver-

fügt über keine ausreichende Dimensionierung, um eine schalltechnische Wirksamkeit für 

das gesamte Gebiet zu bewirken. Ein Ausgleich erfolgt daher mittels geeigneter Gebäude-

anordnung, Grundrissgestaltung sowie baulicher Schallschutzmaßnahmen. 

In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich landwirtschaftliche Flächen. Die aus einer ord-

nungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung resultierenden Immissionen (Lärm, Staub und 

Gerüche) können zeitlich begrenzt auf das Plangebiet einwirken. Das Plangebiet verursacht 

keine Emissionen durch Lärm, Staub, Gerüche o.ä., die zu Störungen in der Nachbarschaft 

führen können.  

6.2.4 Geplante Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche nachteilige Um-

weltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder soweit möglich 

ausgeglichen werden; Überwachungsmaßnahmen  

a) Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

Eine grundsätzliche Vermeidung der Eingriffe ist aufgrund des bestehenden Baulandbedarfs 

nicht möglich.  

Vermeidung baubedingter Beeinträchtigungen der Bestandsknicks:  

• In der Bauphase Beachtung der Maßnahmen entsprechend DIN 18920 „Vegetations-

technik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegeta-

tionsflächen bei Baumaßnahmen“, Ausgabe 2014-07.  

Vermeidung von Beeinträchtigungen wild lebender Tiere und Pflanzen:  

• Entfernen von Gehölzen außerhalb der Zeit vom 1. März bis 30. September.  

• Zum Schutz der auf Lichtreize reagierenden Fauna wird grundsätzlich für die Außen-

beleuchtung die Verwendung von Leuchtmitteln mit warmweißer Farbtemperatur klei-

ner 3000 Kelvin und Wellenlängen zwischen 540 und 700 Nanometern empfohlen. 

Die Leuchtgehäuse sollten gegen das Eindringen von Insekten staubdicht geschlos-

sen ausgeführt werden und die Oberflächentemperatur von 60°C sollte nicht über-

schritten werden. Eine Abstrahlung oberhalb der Horizontalen sowie auf angrenzende 

Wasserflächen, Gehölze oder Grünflächen sollte verhindert werden. Siehe dazu auch 

die Ausführungen zu Lichtemissionen unter dem Abschnitt „Tiere“. 
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Minderung von Beeinträchtigungen von Arten und Lebensgemeinschaften:  

• Größtmöglicher Erhalt der bestehenden Knicks und Gehölze im Plangebiet.  

• Ausweisung von Knickschutzstreifen  

• Ausschluss von sogenannten Schottergärten 

Minderung von Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden und Wasser  

• Festsetzung eines möglichst geringen maximal zulässigen Versieglungsgrades 

• Festsetzung von Baumpflanzungen auf den Baugrundstücken zur Erhöhung des Ver-

dunstungsgrades 

• Vermieden werden großzügige Neuausweisungen von überbaubaren Flächen auf 

den angrenzenden Flächen. Vielmehr erfolgt vermindernd die geplante Bebauung 

überwiegend auf den bereits intensiv genutzten Tannenbaumkulturflächen bzw. als 

Abrundung des vorhandenen Siedlungskörpers 

Minderung von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes  

• Höhenbegrenzungen, Anlegen von Grün- und Freiflächen 

• Ergänzende Knickschutzstreifen und Baumpflanzungen 

Tiere  

Für Fledermäuse wird die Vermeidung von Beleuchtung der Gehölzränder des Plangebietes 

bzw. Beachtung der Minimierungsmaßnahmen nach SCHROER et al. (2019) und EURO-

BATS (2019) erforderlich. Dazu ergehen folgende Hinweise zu Lichtemissionen: 

Bei Insekten ist die anlockende Wirkung des Lichts für einige Arten bekannt. Die Insekten 

werden durch künstliche Lichtquellen aus ihrer natürlichen Umgebung angelockt und können 

dort ihre ökologische Funktion nicht mehr oder nur noch eingeschränkt erfüllen. Sie fehlen in 

der Nahrungskette sowie als Fortpflanzungspartner. Viele Individuen verenden direkt in oder 

an der Lichtquelle oder sind so geschwächt, dass sie leichte Beute für Vögel oder Fleder-

mäuse darstellen. Für Gefährdungen von Populationen durch künstliche Lichtemissionen gibt 

es Hinweise (EISENBEIS 2013). Einige Tierarten, z.B. Fledermäuse, benötigen in ihrer Er-

nährung massenweise vorkommende Insektenarten. Durch starke Lichtemissionen ändert 

sich in Folge des „Staubsaugereffekts“ die Dichte an nächtlich fliegenden Insekten generell. 

Licht wirkt auf Fledermäuse 

1. indirekt anlockend, wenn Insektenkonzentrationen an Außenlampen bejagt und ab-

gesammelt werden, 
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2. abschreckend, weil Fledermäuse in beleuchteten Arealen Fressfeinden stärker aus-

geliefert sind.  

a. beleuchtete Höhleneingänge können dadurch unbrauchbar werden, 

b. beleuchtete Areale werden gemieden, was zur Verkleinerung der Jagdgebiete 

führen und Flugverbindungsstrecken unterbrechen kann.  

Auch andere nachtaktive Tiere werden durch Licht vertrieben bzw. ihre Fortpflanzungsstätten 

können beeinträchtigt werden. Lichtemissionen können durch sinnvolle Gestaltung und Be-

triebsführung stark minimiert werden. Die Auswirkungen durch Lichtemissionen insbeson-

dere auf Vögel und Insekten können durch den Einsatz von Beleuchtungsanlagen mit einem 

für diese Tierarten wirkungsarmes Spektrum und einer möglichst weitgehenden Vermeidung 

von Lichtemissionen minimiert werden (EISENBEIS & EICK 2011, HELD et al. 2013, 

SCHROER et al. 2019, EUROBATS 2019). Die Auswirkungen durch Lichtemissionen insbe-

sondere auf Vögel und Insekten können durch den Einsatz von Natriumdampf-Hochdruck-

lampen und Beleuchtungsanlagen mit einem für diese Tierarten wirkungsarmes Spektrum 

(möglichst „warm“, d.h. ins rot verschoben, Meidung der kurzwelligen Frequenzen) und einer 

möglichst weitgehenden Vermeidung von Lichtemissionen minimiert werden. Die Beleuch-

tung sollte im wärmeren Farbton warmweiß bei < 3.000 Kelvin liegen. 

Wichtigster Minimierungsfaktor ist jedoch das gezielte Einsetzen von Licht nur dort, wo es 

gebraucht wird und das Vermeiden von diffusem „Rundumlicht“ (HELDT et al. 2013, 

SCHROER et al. 2019, EUROBATS 2019). Wichtigste Vermeidungsmaßnahme im hier be-

trachteten Vorhaben ist der Verzicht auf nach Außen strahlende Beleuchtung am Rand des 

Wohngebietes. Auch mit der gezielten Abschaltung in Bereichen, die nur bei Bedarf beleuch-

tet werden müssten, kann eine starke Minderung der Wirkung erzielt werden (Verwendung 

von Bewegungsmeldern). Umfassende Hinweise zur naturschutzgerechten Gestaltung von 

Außenbeleuchtungsanlagen geben SCHROER et al. (2019) und EUROBATS (2019). 

Weitere naturschutzfördernde Maßnahmen sind allgemein z.B. Dach- und Fassadenbegrü-

nung, Einbau von Niststeinen, Insektenhaus, Aufhängung von Vogel- und Fledermauskäs-

ten, Anbringung von Ausstiegshilfen bei Schächten, in die Amphibien hineinfallen können. 

Pflanzen 

Knickschutzstreifen 

Die Grünflächen „Knickschutzstreifen“ sind außerhalb des Knicks zu einer Kraut- und Gras-

flur zu entwickeln und gegenüber den Baugrundstücken oder Hausgärten sind die Schutz-

streifen durch einen 1,20 m hohen Zaun abzugrenzen. Bauliche Anlagen, Nebenanlagen und 

Stellplätze sind innerhalb der Knickschutzstreifen unzulässig. 
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Gestaltung der Vorgärten 

Klarstellend wird festgesetzt, dass die Vorgartenbereiche wasseraufnahmefähig zu gestalten 

und zu begrünen und zu bepflanzen sind. Das dient im Wesentlichen dem Ausschluss soge-

nannter „Schottergärten“. 

Baumpflanzungen 

Je Baugrundstück ist mindestens ein heimischer, standortgerechter Laubbaum mit 3 m Ab-

stand zur Straßenbegrenzungslinie zu pflanzen. Als Arten sind folgende Laubbäume denk-

bar, z.B.: 

Carpinus betulus  Hainbuche 

Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere 

Sorbus aucuparia  Vogelbeere 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

Corylus corluna  Baum-Hasel 

Fläche/Boden 

Bodenverdichtungen sowie Versiegelungen werden durch Beachtung der Vorsorgegrund-

sätze der §§ 1, 4 und 7 des Bundesbodenschutzgesetzes vermieden oder minimiert. Die 

Baustelleneinrichtung erfolgt unmittelbar neben den zu errichtenden Gebäuden unter weit-

gehender Nutzung von Flächen, die für eine Versiegelung oder Teilversiegelung vorgesehen 

sind. Das Eindringen von Schadstoffen in den Boden bzw. Kontaminierungen werden durch 

eine ordnungsgemäße Pflege und Wartung der Technik nicht erwartet. Bodenversiegelungen 

werden auf das notwendige Maß beschränkt.  

Die Berechnung des Ausgleichflächenbedarfs erfolgt nach dem Erlass „Verhältnis der natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“, Gemeinsamer Runderlass des Innenmi-

nisteriums und des Ministeriums für Energiewende vom 09.12.2013, gültig ab dem 

01.01.2014, sowie dessen Anlage. Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung als 

Tannenbuamkultur wird bei den in Anspruch genommenen Flächen eine allgemeine Bedeu-

tung für den Naturschutz angenommen. Der Ausgleich für die Versiegelung von Boden gilt 

als erbracht, wenn mindestens im Verhältnis 1 zu 0,5 für Gebäudeflächen und versiegelte 

Oberflächen und 1 zu 0,3 für wasserdurchlässige Oberflächenbeläge Flächen aus der land-

wirtschaftlichen Nutzung herausgenommen und entsprechend zu einem höher wertigen Bio-

toptyp entwickelt werden. Eine Versickerung anfallenden Niederschlagswassers direkt am 

Ort ist aufgrund der Bodenverhältnisse jedoch nicht möglich. 

Für das geplante Baugebiet sind in der folgenden Tabelle die Flächen aufgeführt, auf denen 

eine Versiegelung stattfindet. Über die jeweiligen Ausgleichsfaktoren sind die notwendigen 

Ausgleichsflächen ermittelt. 
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Eingriffsfläche Flächengröße  Ausgleichsfaktor Ausgleichsfläche  

WA 

GRZ 0,25 * 15.798 

3.950 m² * 0,5 1.975 m² 

§ 19 Abs.4 BauNVO 

Überschreitung GRZ 75 %  

2.962 m² * 0,5 1.481 m² 

WA 

GRZ 0,35 * 1.305 m² 

457 m² * 0,5 229 m² 

§ 19 Abs.4 BauNVO 

Überschreitung GRZ 75 % 

343 m² * 0,5 172 m² 

Außenterrassen 

Überschreitung GRZ 20 %  

881 m² * 0,5 440 m² 

Straßenflächen   2.878 m² * 0,5 1.439 m² 

RRB 1.377 m² * 0,5 689 m² 

Summe Eingriffe    6.425 m² 

 

Es werden etwa 6.425 m² Ausgleichsfläche erforderlich. Diese werden außerhalb des Plan-

gebietes nachgewiesen. Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 49 der Gemeinde Süsel 

wurde ein privater Ausgleichsflächenpool angelegt, der über ausreichend Ausgleichsflächen 

verfügt. Das Entwicklungsziel dieser Ausgleichsfläche ist eine extensiv gepflegte Wiese.  

 

Abb.: Ausschnitt Bebauungsplan Nr. 49 der Gemeinde Süsel, privater Ausgleichspool M1 
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Der private Ausgleichspool M1 verfügt noch über eine anrechenbare Ausgleichsfläche von 

etwa 4.848 m². Folgende Entwicklungsmaßnahmen sind für diese Fläche zu beachten: 

Die Mahd der extensiv gepflegten Wiese kann ab dem 15. Juli (zweiter Schnitt im Spätsom-

mer möglich) mit Abtransport der Mahd erfolgen. Walzen oder Schleppen ist nur im Zeitraum 

vom 1. November bis zum 28. Februar erlaubt. 

Außerdem ist bei der Entwicklung zu beachten: 

• kein Umbruch und keine Nach- oder Reparatursaat, 

• keine zusätzlichen Entwässerungsmaßnahmen, 

• Zerstörung vorhandener Drainagen, 

• keine Ablagerung von Materialien und Geräten, 

• keine Wildfütterungen, 

• keine Verwendung von Schädlings- oder Unkrautvernichtungsmitteln sowie sonstiger 
Biozide und 

• Verzicht auf Düngemittel jeglicher Art (einschließlich Klärschlamm, Gülle, Festmist, 
Gärreste u. ä.). 

Der verbleibende Ausgleichsbedarf  von etwa 1.577 m² wird ebenfalls extern erbracht, auf 

entsprechende Flächen innerhalb des Ökokontos „Gömnitzer Berg II“ (Az.: 55.47.02.41-22-

0006), Gemarkung Gömnitz, Flur 2, Flurstück 20, in der Gemeinde Süsel, bei der es sich um 

eine Vorgezogene Kompensationsfläche handelt, nachgewiesen. Das Ökokonto befindet 

sich im Privateigentum wurde von der UNB des Kreises Ostholstein mit dem Aktenzeichen 

55.47.02.41-22-0006 genehmigt. Das Ökokonto „Gömnitzer Berg II“ liegt in der Gemeinde 

Süsel, im Naturraum östliches Hügelland und die Abbuchung der benötigten Flächen inner-

halb des Kontos werden der UNB des Kreises Ostholstein angezeigt. Die Absicherung des 

Ausgleichs erfolgt im Rahmen eines Vertrages, den die Gemeinde Schönwalde mit dem Vor-

habenträger schließt. Dieser wird der UNB vor dem Satzungsbeschluss vorgelegt. 

Bei der Fläche des Ökokontos handelt es sich hauptsächlich um Intensivgrünland (GAy) auf 

einem stark relieffierten Hangbereich. Das Gelände weist Höhen zwischen 38 m ü. NN und 

26 m ü. NN auf, dabei umfassen die niedrigen Bereiche Niedermoorboden, die höheren sind 

mineralischer Ausprägung. In der Flächenmitte wechselt sich sonstiges feuchtes Wirtschafts-

grünland (GYf) mit quelligem Seggenried (NSs) ab. Das quellige Seggenried ist gesetzlich 

geschützt (§30 BNatschG) aber beeinträchtigt und eher artenarm ausgeprägt. Aufgrund der 

intensiven Nutzung und strukturarmut ist von einer geringen Bedeutung der Fläche für die 

Fauna auszugehen.  

Im Einklang mit den Vorgaben für die Hauptverbundachse „Endmoränenzug des Gömnitzer 

Berges“ des Biotopverbundsystems (Aufgabe der Ackernutzung, Erhalt extensiv genutzter 

Grünlandflächen) soll das Ökokonto naturnah entwickelt und an die angrenzende 
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Weidelandschaft angeschlossen werden. Angestrebt wird die Entwicklung von artenreichem 

seggen- und binsenreichem Nassgrünland (GN) in den tief liegenden Bereichen sowie von 

mesophilem Grünland frischer Standorte (GMm) in den höher liegenden Bereichen im Süden 

des Ökokontos. Durch Rückbau der Drainagen soll der potenziell stark quellige Bereich im 

Zentrum des Gebietes, der heute von einem stark degenerierten Großseggenried (NSs) ein-

genommen wird, regeneriert werden.  

Folgende Maßnahmen wurde im Rahmen der Ökokontofläche umgesetzt: 

• Extensivierung des Grünlandes durch Anschluss an die umgebende Weidelandschaft  

• Rückbau der vorhandenen Drainagen,  

• Grabenanstau  

• Verzicht auf Einsatz von Dünger und Pestiziden  

Eine flächenscharfe Abgrenzung der Ausgleichsflächen innerhalb des Ökokontos erfolgt 

nicht, da die gesamten Maßnahmen bzw. die Flächen des Ökokontos geeignet sind, um den 

erforderlichen Ausgleichsbedarf nachzuweisen. 

 

Abb.: Lage des Ökokontos „Gömnitzer Berg II“ 
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geplante Maßnahmen Flächen-

größe 

Ausgleichs-

faktor 

anrechenbare 

Ausgleichsflächen 

Privater Ausgleichspool M1, BP 49 Süsel 4.848 m² 1,0 4.848 m² 

Ökokonto „Gömnitzer Berg II“, Süsel 1.577 m² 1,0 1.577 m² 

   6.425 m² 

Somit wird der Ausgleich für die Eingriffe ins das Schutzgut Boden / Fläche extern durch 

vorgezogene Kompensationsmaßnahmen nachgewiesen. Der Ausgleich ist damit vollständig 

erbracht. Es werden entsprechende vertragliche Regelungen zwischen der Gemeinde 

Schönwalde und dem Eigentümer getroffen. 

Wasser 

Da die erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser in der Versiegelung der Böden 

(Verschlechterung der Grundwasserneubildung, Verringerung bzw. Verlust der Wasserspei-

cherfähigkeit) bestehen und es sich bei diesen Eingriffen um den Verlust einer Bodenfunktion 

handelt, kann über die zum Schutzgut Boden genannten Maßnahmen hinreichend kompen-

siert werden.  

Luft, Klima 

Über die ohnehin anzuwendenden Vorschriften hinaus sind keine weiteren Vermeidungs-

maßnahmen erforderlich. Zudem tragen die genannten Kompensationsmaßnahmen positiv 

zur Luft und das Klima bei. 

Landschaft 

Die vorgesehene eher kleinteilige Bebauung mit Firsthöhenbeschränkung begrenzt die Aus-

wirkungen auf das Landschaftsbild. Die Gestaltungsfestsetzungen können hier ebenfalls un-

terstützend wirken. Zudem sind die Grundstücke furch die bestehenden Knicks zum Land-

schaftsraum abgeschirmt. 

Geländeverlauf 

Der natürliche vorhandene Geländeverlauf ist zu erhalten bzw. nach Beendigung der Bauar-

beiten wieder herzurichten. Aufschüttungen, Abgrabungen oder Stützmauern sind nur zum 

Einfügen baulicher Anlagen im Umfang von max. 1 m zulässig. 

Biologische Vielfalt, Wirkungsgefüge 

Über die Kompensationsmaßnahmen zum Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie Boden und 

Wasser hinaus sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 
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c) Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

Aufgrund der Überschreitungen der Orientierungswerte des Beiblatt 1 zu DIN 18005 für all-

gemeine Wohngebiete am Tage und in der Nacht durch den Verkehrslärm der L 57 sind 

Maßnahmen zum Schallschutz vorzusehen. Es werden passive Schallschutzmaßnahmen 

erforderlich. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 30 sind zum Schutz der geplanten 

Nutzung vor Verkehrslärm die Anforderungen der DIN 4109 (2018) an den passiven Schall-

schutz gemäß den ausgewiesenen maßgeblichen Außenlärmpegeln zu erfüllen. 

In Bereichen mit Überschreitungen der Orientierungswerte in der Tageszeit sind die Außen-

wohnbereiche zur lärmabgewandten Seite anzuordnen, bei seitlicher Anordnung ist ein 

geschosshoher Schallschirm zur lärmzugewandten Seite zu errichten. 

In den ausgewiesenen Bereichen mit Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 

18005 ist eine geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissgestaltung sowie Anord-

nung schutzbedürftiger Räume zur lärmabgewandten Seite erforderlich. 

Bei allen zum Schlafen genutzten Räumen in Bereichen mit Beurteilungswerten von über 

45 dB(A) ist ein ausreichender Luftwechsel bei geschlossenem Fenster sicherzustel-

len. Dies kann z.B. durch den Einbau von schallgedämmten Lüftungseinrichtungen erfolgen. 

Für die von der maßgeblichen Lärmquelle abgewandten Gebäudeseite darf der maßgebliche 

Außenlärmpegel ohne besonderen Nachweis bei offener Bebauung um 5 dB(A) gemindert 

werden. Von der vorgenannten Festsetzung kann bei einer im Rahmen eines Einzelnachwei-

ses ermittelten geringeren tatsächlichen Lärmbelastung abgewichen werden. 

6.2.5 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die 

Ziele und der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichti-

gen sind; Angabe der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl: 

Die Gemeinde Schönwalde hat die Innenentwicklungspotenziale in der Ortschaft Schön-

walde a. B. ermittelt. Zusammengefasst ist festzustellen, dass ein Großteil der ermittelten 

Bauflächenpotenziale zwar grundsätzlich für eine Wohnbebauung geeignet ist, aber kurzfris-

tig für eine Bebauung bzw. Umwandlung in Wohnbauland oft nicht zur Verfügung stehen. Oft 

sind die Potenzialflächen für die Gemeinde nicht verfügbar, da sie sich im Privatbesitz befin-

den oder die ausgeübte Nutzung – landwirtschaftlich oder gärtnerisch – durch den Eigentü-

mer nicht aufgegeben werden möchte. Zu den im Geltungsbereich des wirksamen Flächen-

nutzungsplanes (1977) in städtebaulich integrierter Lage dargestellten Reserveflächen hat 

die Gemeinde folgendes festgestellt: 

Der wirksame Flächennutzungsplan stellt Reserveflächen in Richtung Viertenteilshufe, sowie 

nördlich der Bergfelderstraße dar. Teilweise wurden diese Flächen bereits bebaut.  
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Die Siedlungsentwicklung der Ortschaft Schönwalde fokussierte sich vorwiegend auf den 

nördlichen Bereich des Siedlungsgefüges. Weiterhin überprüft die Gemeinde Schönwalde 

die in dem Gemeindeentwicklungskonzept aufgeführten Flächen für eine zukünftige wohn-

bauliche Entwicklung. 

 

Abb. Gemeindeentwicklungskonzept Schönwalde am Bungsberg, Blatt 2, ohne Maßstab.  

 

Die Flächenbezeichnungen werden aus dem Gemeindeentwicklungskonzept übernommen. 

Die Bewertung erfolgt anhand der Flächenverfügbarkeit sowie der vorhandenen Nutzung 

(Schutzwürdigkeit). 

Flächenbezeichnung Aktuelle Nutzung  Bewertung 

W1 Acker, Grünland, private 

Gärten  

Durch die vorhandenen Nut-

zungen bedingt stehen die 

Flächen für eine wohnbauli-

che Nutzung nicht zur Ver-

fügung. 

W2 Grünland mit Mergelkuhle  Die Flächen stehen kurzfris-

tig nicht für eine Umnutzung 

zur Verfügung. Die vorhan-

denen Biotopstrukturen 

schränken die Eignung ein.  
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W3 Grünland, private Gärten, 

landwirtschaftliche Hofstel-

len  

Eine Planung würde die 

Einleitung einer bandartigen 

Entwicklung darstellen. 

Durch die vorhandenen Nut-

zungen bedingt stehen die 

Flächen für eine wohnbauli-

che Nutzung nicht zur Ver-

fügung. 

W4  Tannenbaumkultur  Die Fläche ist für eine 

Wohnbebauung geeignet 

und steht kurzfristig für eine 

Umnutzung zur Verfügung. 

Hochwertige Biotopstruktu-

ren werden durch die Um-

nutzung nicht beeinträchtigt.  

 

Ausgehend von den vorhergehenden Ausführungen hat sich die Gemeinde Schönwalde ent-

schieden die Fläche W4 (Tannenbaumkultur) zu entwickeln. Die Bauflächen im Geltungsbe-

reich des Bebauungsplan Nr. 30 werden in guter räumlicher und verkehrsmäßiger Anbindung 

an vorhandene, im baulichen Zusammenhang bebaute, tragfähige Ortsteile und in Form be-

hutsamer Siedlungsabrundungen ausgewiesen. Auf eine gute Einbindung der Bauflächen in 

die Landschaft wird durch die Gestaltung der Grün- und Freiflächen geachtet. Das Planvor-

haben fungiert in seiner Umsetzung als Abrundung des Ortsteiles in Richtung Süden. 

Das Plangebiet selbst bietet sich aufgrund des Flächenzuschnitts für eine Erschließung mit 

einer Stichstraße an. Die Anordnung der Baugrundstücke beidseitig der Straße ermöglicht 

eine Flächensparende und zugleich optimierte Ausnutzung der Fläche. Planungsalternati-

ven, die zu einer wesentlich anderen Bewertung der Umweltbelange führen würden, drängen 

sich nicht auf.  

6.2.6 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 

Nr. 7 Buchstabe j 

Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vor-

haben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den 

Buchstaben a bis d und i bestehen nicht. Es werden keine Vorhaben geplant, die für schwere 

Unfälle oder Katastrophen anfällig sind. 
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6.3 Zusätzliche Angaben 

6.3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 

Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die 

bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel 

technische Lücken oder fehlende Kenntnisse: 

Die Gemeinde führte eine verbal-argumentative Methode der Umweltprüfung durch, die dem 

gegenwärtigen Wissensstand und in ihrem Umfang und Detaillierungsgrad den allgemein 

anerkannten planerischen Grundsätzen gemäß der bisherigen Rechtslage entspricht. Wei-

tergehende technische Verfahren bei der Umweltprüfung wurden nicht verwendet. 

Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben deutlich wurden, ergaben sich 

nicht. 

6.3.2 Monitoring (gemäß § 4c BauGB); Beschreibung der geplanten Maßnahmen 

zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des 

Bauleitplans auf die Umwelt: 

Nach § 4c BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, erhebliche Umweltauswirkungen, die auf 

Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten könnten, zu überwachen. Der Umweltbe-

richt zeigt im Ergebnis, dass unter Berücksichtigung von Vermeidungs-, Minderungs- und 

Kompensationsmaßnahmen keine erheblichen Umweltauswirkungen durch das Vorhaben 

hervorgerufen werden. Die Vorschrift des § 4c BauGB verlangt keine standardmäßige Über-

prüfung der Umweltauswirkungen oder der Durchführung bzw. die Erfolgskontrolle der vor-

gesehenen Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen. Sie stellt lediglich 

auf die unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen ab und sieht in diesem Fall die Über-

prüfung besonders unsicherer Maßnahmen vor. Da das Eintreten unvorhergesehener nach-

teiliger Auswirkungen nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden kann, sind 

umfangreiche Überwachungsmaßnahmen nicht erforderlich.  

Die geplante Anlage der Knickschutzstreifen werden durch eine Endbegehung und Anwachs-

pflegemaßnahmen begleitet. Die Gestaltungsfestsetzungen und die Einhaltung der Festset-

zungen zur Gesamthöhe und zur Grundfläche sind im Bauantrag nachzuweisen 

Die Umsetzung der festgesetzten passiven Schallschutzmaßnahmen ist im Rahmen des 

Bauantragverfahrens nachzuweisen. Die Gemeinde wird die prognostizierten Verkehrsbe-

lastungen überprüfen und, falls erforderlich, die beschriebenen Maßnahmen zu Verminde-

rung der Belastungen an der vorhandenen Bebauung umsetzen.  
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6.3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Das Vorhaben ist mit Auswirkungen auf die Schutzgüter Fläche und Boden (Versiegelung) 

verbunden. Es werden Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, die außerhalb des Plangebietes 

nachgewiesen werden.  

6.3.4 Referenzliste der Quellen 

▪ Erlass „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“, Gemein-

samer Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Energiewende sowie 

dessen Anlage vom 09.12.2013 

▪ Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz (Januar 2017) 

▪ Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Schleswig-Holstein 

Teil 1: Mengenbewirtschaftung A-RW 1 (Dezember 2019) 

▪ Freie und Hansestadt Hamburg, Licht & Naturschutz – Arbeitshilfe zur naturschutz-

fachlichen Einschätzung von Licht zum Schutz der Artenvielfalt (2022) 

▪ Landschaftsplan der Gemeinde (1992) 

▪ Entwässerungsplanung (Regenwasser – Entwässerungskonzept mit Anlagen, Planungs-

büro Dohse, Rethwisch, 23.05.2022 / ergänzt in 2023 (33 Seiten)) 

▪ FFH-Vorprüfung (Schönwalde B-Plan 30 „Tannenkultur“ – Einleitung von Regenwasser in 

den Lachsbach“, FFH-Vorprüfung, BBS-Umwelt, Kiel, 12.12.2023 (27 Seiten)) 

▪ Gutachten zu Lärmschutz (Verkehrslärmuntersuchung zur Aufstellung des Bebauungs-

plans Nr. 30 in Schönwalde am Bungsberg, Gutachten Nr.: 2105 129, Sachverständigen-

Ring Dipl.-Ing. H.-U. Mücke GmbH, Bad Schwartau, 30.06.2021 (38 Seiten)) 

▪ Gutachten zu Artenschutz (Faunistische Bestandserfassungen und Potenzialanalyse mit 

Artenschutzuntersuchung in Schönwalde-Weihnachtsbaumkultur, Dipl.-Biol. Karsten Lutz, 

Hamburg, 02.05.2022 (22 Seiten)) 

▪ Ortsbesichtigungen 

7 Hinweise  

7.1 Bodenschutz  

Um den Vorsorgegrundsätzen der §§ 1, 4 und 7 des Bundesbodenschutzgesetzes nachzu-
kommen sind folgende Punkte zu beachten: 

Durch Bodenaufträge und Arbeitsfahrzeuge kann es zu Bodenverdichtungen kommen, 
wodurch das Gefüge sowie der Wasser- und Lufthaushalt des Bodens und damit die vorhan-
denen Bodenfunktionen beeinträchtigt werden können. Diese Bodenverdichtungen sowie 
Versiegelungen sind zu vermeiden oder zu minimieren. Der Flächenverbrauch durch 
Baustelleneinrichtung (Baustraßen, Lagerplätze u. Ä.) ist möglichst gering zu halten. Dazu 
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ist das Baufeld zu unterteilen in Bereiche für Bebauung - Freiland - Garten - Grünflächen etc. 
Baustraßen und Bauwege sind vorrangig dort einzurichten, wo befestigte Wege und Plätze 
vorgesehen sind. Vor der Anlage von Bauwegen ist der humose Oberboden zu entfernen 
und zwischenzulagern. In den Bereichen, die nach Beendigung der Baumaßnahmen nicht 
überbaut sind, ist die Befahrung zu vermeiden bzw. Maßnahmen zum Schutz gegen Boden-
verdichtungen zu ergreifen. Beim Ab- und Auftrag von Boden ist die Bodenart sowie die Tren-
nung in Oberboden, Unterboden und Ausgangsmaterial zu beachten, um das Material um-
weltgerecht einer weiteren Nutzung zuführen zu können. Nach Abschluss der Arbeiten ist die 
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der Flächen für die Baustelleneinrichtun-
gen mit besonderer Aufmerksamkeit fachgerecht durchzuführen (z.B. Bodenlockerung). Ge-
mäß § 2 des Landesbodenschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchG) sind Anhaltspunkte 
für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast unverzüglich der unteren 
Bodenschutzbehörde mitzuteilen. 

Wird Boden zwischengelagert, sind die Vorgaben der DIN 19731, Punkt 7.2 zu beachten 
(getrennter Ausbau und Lagerung, Beachtung des Feuchtezustands und der Konsistenz, 
Schutz vor Verdichtung und Vernässung, Lagerung auf Mieten usw.). Sollen Auffüllungen mit 
Fremdboden durchgeführt werden, ist das Material vorher entsprechend Ersatzbaustoffver-
ordnung zu untersuchen und zu bewerten. Eine Verwertung von überschüssigem Boden au-
ßerhalb des Plangebietes in Form einer Verfüllung oder Aufschüttung bedarf in der Regel 
einer naturschutzrechtlichen Genehmigung, sobald die Menge 30 m³ oder 1000 m² über-
schreitet. Sofern für die Baustraßen und -wege Recyclingmaterial verwendet wird, ist aus-
schließlich solches zu verwenden, das maximal der Einbauklasse RC1 der Ersatzbau-
stoffverordnung entspricht. Der Verlust von Bodenmaterial durch unsachgemäße Vermi-
schung wird bilanziert und muss in Anlehnung an das Naturschutzrecht ausgeglichen wer-
den. Bei dauerhafter Aufgabe der Nutzung ist die Anlage vollständig zurückzubauen und die 
Fläche zu entsiegeln. Der Baubeginn bei der unteren Bodenschutzbehörde des Kreises an-
zuzeigen.  Grundlage für Auffüllungen und Verfüllungen bildet der „Verfüllerlass“ des Minis-
teriums für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft des Landes Schleswig-Holstein 2023 in 
Verbindung der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung und Ersatzbaustoffverord-
nung (EBV). Alle anfallenden Abfälle sind ordnungsgemäß zu entsorgen. 

Aufgrund der Größe der betroffenen Fläche und den voraussichtlich umfangreichen Boden-
bewegungen ist vor der Erschließung der Fläche gemäß DIN 19639 ein Bodenschutzkonzept 
zu erstellen. Dieses Konzept soll alle bodenschutzrelevanten Daten zusammenfassen, Aus-
wirkungen der Maßnahme beschreiben und konkrete Maßnahmen und Zielsetzen zum Erhalt 
oder zur Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen enthalten. Dies bedeutet im Ein-
zelnen:  

• die Vorhabenbeschreibung und Planungsvorgaben,  

• eine bodenbezogene Datenerfassung und -bewertung,  

• Aufstellung einer Bodenmassenbilanz mit entsprechenden Verwertungswegen 

• die Auswirkungen vorhabenbezogen zu erwartende Beeinträchtigungen der Boden-
qualität und der Funktionserfüllung,  

• Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen mit konkreter Beschreibung der geplan-
ten Maßnahmenumsetzung (einschließlich Maschinenkataster), 

• den Bodenschutzplan (Maßstab 1:5.000 oder größer) als räumliche Darstellung der 
baubegIeitenden Bodenschutzmaßnahmen, 

• Rekultivierungsmaßnahmen zur Wiederherstellung durchwurzelbarer Bodenschich-
ten,  

• Zwischenbewirtschaftung sowie  

• Maßnahmen bei Funktionseinschränkungen.  
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Ein Bodenschutzkonzept dient der Vermittlung von Informationen, beispielsweise für die 
Leistungsbeschreibung von Bodenschutzmaßnahmen im Rahmen der Bauausführung und 
der Dokumentation. Weitere Ausführungen hierzu sind in der DIN 19639 enthalten. Um diese 
Vorgaben einzuhalten, zu überwachen und zu dokumentieren ist eine bodenkundliche Bau-
begleitung durch eine bodenkundlich ausgebildete Fachperson mit entsprechenden berufli-
chen Qualifikationen vom Vorhabenträger einzusetzen und bei der unteren Bodenschutzbe-
hörde vorab zu benennen. Die bodenkundliche Baubegleitung nimmt regelmäßig an den 
Baubesprechungen zur Vorbereitung und während der Arbeiten teil und kontrolliert und do-
kumentiert die Einhaltung der vorsorgenden Maßnahmen. 

7.2 Archäologie 

Das Plangebiet befindet sich zu einem Teil in einem archäologischen Interessengebiet. Erd-
arbeiten in diesen Bereichen bedürfen demnach der Genehmigung des Archäologischen 
Landesamtes. 

Es wird ausdrücklich auf § 15 DSchG verwiesen: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, 
hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbe-
hörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer 
und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem 
der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder 
zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die 
übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in un-
verändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen 
von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier 
Wochen seit der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern 
auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Boden-
beschaffenheit. 

7.3 Verkehr 

Die Einmündung und die bauliche Gestaltung des unmittelbaren Einmündungsbereiches der 
Erschließungsstraße in die Landesstraße 57 ist mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Ver-
kehr Schleswig-Holstein (LBV-SH), Standort Lübeck, abzustimmen. Hierzu sind dem LBV-
SH, Standort Lübeck, entsprechende Detailplanunterlagen, bestehend aus Lageplan i. M. 
1:250, Höhenplan mit Entwässerungseinrichtungen, Regelquerschnitt mit Deckenaufbauan-
gaben, Markierungs- und Beschilderungsplan sowie ein Kapazitätsnachweis des Knoten-
punktes vor Baubeginn in 3-facher Ausfertigung zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. 

Alle Lichtquellen sind so abzuschirmen, dass eine Blendung der Verkehrsteilnehmer auf den 
klassifizierten Straßen nicht erfolgt. Die Abschirmung hat auf Privatgrund zu erfolgen. Sie 
sind so auszubilden, dass sie durch ihre Form, Farbe, Größe oder dem Ort und die Art der 
Anbringung nicht zu Verwechslungen mit Verkehrszeichen und -einrichtungen Anlass geben 
oder deren Wirkung beeinträchtigen können. 

7.4 Hinweise sonstiger Versorgungsträger  

Die Telekom Deutschland GmbH teilt mit einem Schreiben vom 07.06.22 mit: 

Die Telekom prüft die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im Baugebiet. Je 
nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine Ausbauentscheidung treffen. Vor die-
sem Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei einem bereits bestehenden oder geplanten 
Ausbau einer TK-Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines eigenen 
Netzes zu verzichten. Im Fall eines Netzausbaus durch die Telekom, bitten wir aus wirtschaft-
lichen Gründen sicherzustellen, 

• dass für die hierfür evtl. erforderliche Glasfaserinfrastruktur in den Gebäuden von den 
Bauherren Leerrohre vorzusehen sind, um dem politischen Willen der Bundesregierung 
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Rechnung zu tragen, allen Bundesbürgern den Zugang zu Telekommunikationsinfra-
struktur =>50 MB zu ermöglichen, 

• dass für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschließungsgebiet eine unge-
hinderte und unentgeltliche Nutzung der künftigen Straßen und Wege möglich ist, 

• dass auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht zugunsten der Telekom 
Deutschland GmbH eingeräumt und im Grundbuch eingetragen wird, 

• dass eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszo-
nen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau 
und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt, 

• dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der 
Deutschen Telekom Technik GmbH unter der folgenden Adresse so früh wie möglich, 
mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden: Deutsche Telekom 
Technik GmbH, PTI 11, Planungsanzeigen, Fackenburger Allee 31b, 23554 Lübeck. Al-
ternativ kann die Information gern auch als E-Mail zugesandt werden. Die Adresse hat 
folgende Bezeichnung:T-NL-N-PTI-11-Planungsanzeigen@telekom.de 

Die Schleswig-Holstein Netz AG teilt mit einem Schreiben vom 09.06.22 mit: 

Im angefragten Bereich befinden sich Leitungen der Schleswig-Holstein Netz AG. Alle Anga-
ben zur Lage und Verlegungstiefe sind heute aktuell und könnten sich zum Zeitpunkt der 
Bauarbeiten bereits geändert haben.  

Vor Beginn der Baumaßnahmen muss die Baufirma separat eine aktualisierte Leitungsaus-
kunft einholen. 

8 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 

Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der B-Plan die Grundlage bildet 

Die Sicherung des allgemeinen Vorkaufsrechts (§ 24 BauGB) sowie des besonderen Vor-

kaufsrechtes (§§ 25 und 26 BauGB) im Plangebiet sind nicht vorgesehen. 

9 Kosten 

Durch die Inhalte des Bebauungsplanes entstehen der Gemeinde keine Kosten. 

10 Billigung der Begründung 

Diese Begründung wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Schönwalde 

am 09.12.2024 gebilligt. 

 

Schönwalde a. B., 09.10.2025                           Siegel                          (Olaf Schöning) 

                                    - Bürgermeister - 
 

Der Bebauungsplan Nr. 30 ist am 08.10.2025 rechtskräftig geworden.  


